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Studiendauer (in Semestern) 7 

Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte 210 

Bei Masterprogrammen: konsekutiv ☐ weiterbildend ☐ 

Aufnahme des Studienbetriebs am (Datum) 1.10.2019 (WS 2019/20) 

Aufnahmekapazität 

(Maximale Anzahl der Studienplätze) 
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Konzeptakkreditierung ☐ 

Erstakkreditierung  ☒ 
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Ergebnisse auf einen Blick 

Studiengang „Chemieingenieurwesen“ (B.Eng.) 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbericht 

(Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kri-

terien gemäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 
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Studiengang „Chemtronik“ (B.Eng.) 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbericht 

(Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kri-

terien gemäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 
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Studiengang „Umwelttechnologie“ (B.Eng.) 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbericht 

(Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kri-

terien gemäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 
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Kurzprofile der Studiengänge 

Im Rahmen der Dezentralisierungsstrategie des bayrischen Staatsministeriums für Wissenschaft 

und Kunst (bay. StMWK) wurden von der Technische Hochschule Rosenheim (im Folgenden TH 

Rosenheim) verschiedene Standorte in der Region Südostoberbayern ausgebaut, darunter das 

Hochschulinstitut Burghausen. Der Campus Burghausen genannte Standort liegt im Zentrum der 

chemischen Industrie des ChemDelta Bavaria und fasst bislang vier grundständige Studiengänge 

unter dem Dach „Studieren, wo die Chemie stimmt“ zusammen. Die drei technologischen Bachelor-

studiengänge „Chemieingenieurwesen“ (B.Eng.), „Chemtronik“ (B.Eng.) und „Umwelttechnologie“ 

(B.Eng.) wurden in engem Dialog mit der Industrie entwickelt, um seitens der regionalen Unterneh-

men nachgefragte Qualifikationsprofile abzubilden und dem hohen Bedarf an Fachkräften im Chem-

Delta und darüber hinaus Rechnung zu tragen. Zum 1. Oktober 2021 wird das Hochschulinstitut 

Burghausen, das bereits seit Gründung fakultätsäquivalent in die Hochschule eingegliedert ist, in die 

neu gegründete Fakultät für Chemische Technologie und Wirtschaft (CTW) überführt.  

Studiengang „Chemieingenieurwesen“ (B.Eng.) 

Der Studiengang vermittelt Kompetenzen über den gesamten Scale-Up-Prozess vom Labor über 

Kompakt- und Technikumsanlagen bis in den Industriemaßstab. Kern des Studiums bilden che-

misch-technologische, verfahrenstechnische und apparate- und anlagenspezifische Kenntnisse, die 

zum Ingenieur bzw. zur Ingenieurin mit Schwerpunkt Verfahrenstechnik und technischer Chemie 

qualifizieren. Einen wesentlichen Bestandteil im Curriculum des Studiengangs „Chemieingenieur-

wesen“ (B.Eng.) bilden Laborpraktika zum Erwerb chemisch-technologischer Arbeitsweisen und 

praktische Projektversuche in enger Kooperation mit den in der Region ansässigen Industrieunter-

nehmen. Eine Auswahl an Wahlpflichtmodulen schafft für die Studierenden am Campus Burghausen 

die Möglichkeit, individuelle Schwerpunkte zu setzen und ihr Ausbildungsprofil an ihre Präferenzen 

und berufsfeldspezifischen Anforderungen anzupassen.  

Das Studienangebot richtet sich an Interessentinnen und Interessenten mit Fachabitur sowie einer 

gleich- oder höherwertigen Hochschulzugangsberechtigung, die einen berufsqualifizierenden aka-

demischen Abschluss anstreben. Alternativ ist der fachgebundene Hochschulzugang zum Studien-

gang mit einer beruflichen Qualifikation als Chemielaborantin/-laborant, Chemikant/-in, Verfahrens-

mechaniker/-in oder Industriemechaniker/-in möglich. 
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Studiengang „Chemtronik“ (B.Eng.) 

Der Studiengang steht im Zeichen der Digitalisierung und vermittelt Kompetenzen hinsichtlich der 

Vernetzung digitaler Prozesse und physischer Anlagensteuerung in der chemischen und pharma-

zeutischen Prozessindustrie und ähnlichen Industriezweigen. Der Schwerpunkt des Studiums liegt 

auf der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik und der Prozesstechnik sowie der Automatisierung 

von Anlagen. Der Studiengang qualifiziert zum Ingenieur oder zur Ingenieurin der Systemsteuerung 

und Automatisierungstechnik mit Fokus auf die prozesstechnische und chemische Industrie. Einen 

wesentlichen Bestandteil im Curriculum des Studiengangs „Chemtronik“ (B.Eng.) bilden Laborprak-

tika zum Erwerb von Kenntnissen in Automatisierungs- und Regelungstechnik sowie Programmie-

rung. Eine Auswahl an Wahlpflichtmodulen schafft für die Studierenden die Möglichkeit, individuelle 

Schwerpunkte zu setzen und ihr Ausbildungsprofil an ihre Präferenzen und berufsfeldspezifischen 

Anforderungen anzupassen.  

Das Studienangebot richtet sich an Interessentinnen und Interessenten mit Fachabitur oder einer 

gleich- oder höherwertigen Hochschulzugangsberechtigung, die einen berufsqualifizierenden aka-

demischen Abschluss anstreben. Alternativ ist der fachgebundene Hochschulzugang zum Studien-

gang mit einer beruflichen Qualifikation als Chemikant/-in, Elektrotechniker/-in, IT-System-Elektro-

niker/-in, Mechatroniker/-in und Prozesstechniker/-in möglich. 

Studiengang „Umwelttechnologie“ (B.Eng.) 

Der Studiengang legt den Fokus auf Klimaschutz und Ressourceneffizienz und vermittelt daher 

Kompetenzen in nachhaltiger industrieller Prozesstechnologie mit Blick auf Umweltverträglichkeit 

und Kreislaufwirtschaft. Fundierte Kenntnisse in Gewässer- und Bodenschutz, Luftreinhaltung und 

Immissionsschutz, sowie Recyclingtechnologien, ressourceneffizienter Materialformulierung und 

nachhaltigem Produktdesign qualifizieren zum Ingenieur bzw. zur Ingenieurin der Prozesstechnolo-

gie mit Umweltschutz- und Recyclingkompetenz. In den ersten beiden Semestern weisen die Studi-

engänge Chemieingenieurwesen, Chemtronik und Umwelttechnologie einen gemeinsamen Fächer-

kanon zum Aufbau ingenieurwissenschaftlicher Grundlagenkenntnisse auf. 

Einen wesentlichen Bestandteil im Curriculum des Studiengangs „Umwelttechnologie“ (B.Eng.) bil-

den Laborpraktika zum Erwerb umwelt- und prozesstechnologischer Arbeitsweisen. Eine Auswahl 

an Wahlpflichtmodulen schafft für die Studierenden am Campus Burghausen die Möglichkeit, indivi-

duelle Schwerpunkte zu setzen und ihr Ausbildungsprofil an ihre Präferenzen und berufsfeldspezifi-

schen Anforderungen anzupassen.  

Das Studienangebot richtet sich an Interessentinnen und Interessenten mit Fachabitur sowie einer 

gleich- oder höherwertigen Hochschulzugangsberechtigung, die einen berufsqualifizierenden aka-

demischen Abschluss anstreben. Alternativ ist der fachgebundene Hochschulzugang zum Studien-



Akkreditierungsbericht: Bündel „Chemieingenieurwesen“ (B.Eng.), „Chemtronik“ (B.Eng.), „Umwelttechnologie“ (B.Eng.) 

Seite 11 | 65 

gang mit einer beruflichen Qualifikation als Chemielaborant/-in, Chemikant/-in, Umweltschutztech-

niker/-in oder Fachkraft für Abwassertechnik/ Kreislauf- und Abfallwirtschaft/ Wasserversorgungs-

technik möglich. 
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Zusammenfassende Qualitätsbewertung des Gutachtergremiums 

Studiengang „Chemieingenieurwesen“ (B.Eng.) 

Der Studiengang Chemieingenieurwesen vermittelt in Summe einen sehr guten Eindruck. Das Stu-

diengangskonzept ist stimmig, deckt einen Großteil der am Markt erforderlichen Themen ab und 

bietet somit den Absolventinnen und Absolventen eine gute Möglichkeit für eine spätere Erwerbstä-

tigkeit. Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Simulationstechnik als auch der Automatisierungs-

technik sind ausreichend abgedeckt. Das Studium zeichnet sich durch Anwendungsbezug und einen 

hohen Labor- und Projektanteil aus. Dagegen sollten die für die chemische Industrie zunehmend 

wichtigen Themen Data Analytics/ Einsatz künstlicher Intelligenz stärker eingebunden werden. 

Schnittstellen zum Chemtronik-Studiengang bietet hierzu sicherlich Möglichkeiten. Auch sollten die 

Schnittstellen zum Umwelttechnologie-Studiengang genutzt werden, um an aktuelle Themen zur 

Kreislaufwirtschaft, zu den Ökobilanzen oder zu Technologien der Dekarbonisierung teilhaben zu 

können. Eine Profilbildung bzw. die Wahl eines Schwerpunktes ist im Studiengang nicht vorgesehen 

bzw. lediglich durch den Wahlpflichtbereich möglich. 

Als großer Pluspunkt des Studiengangs sind sicherlich die zahlreichen Praktika zu nennen, die nicht 

nur die praktische Durchführung beinhalten, sondern durch Präsentationen, Ausarbeitungen, wis-

senschaftliches Arbeiten etc. bereits zahlreiche personale und soziale Kompetenzen adressieren. 

Zudem ist die gute Ressourcenausstattung hervorzuheben, die durch die anderen Standorte noch 

verstärkt wird. 

Die AbsolventInnen dieses Studiengangs können hinsichtlich fachlicher als auch in sozialer Hinsicht 

ausreichend Kompetenzen erwerben, um im industriellen Umfeld als Chemieingenieur arbeiten zu 

können. 
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Studiengang „Chemtronik“ (B.Eng.) 

Der Studiengang Chemtronik deckt die am Markt erforderlichen Kompetenzen sehr gut ab und hin-

terlässt einen sehr positiven Eindruck in der Gutachtergruppe. Er bietet den Absolventinnen und 

Absolventen gute Möglichkeiten für eine wissenschaftliche als auch praxisorientierte Erwerbstätig-

keit.  

Der modulare Aufbau, der Ablauf der einzelnen Inhalte als auch der großzügige Umfang an prakti-

schen Tätigkeiten führt zielgerichtet zu dem erforderlichen Kompetenzaufbau. Insbesondere in den 

zahlreichen Praktika werden die Studierenden sehr aktiv gefordert, was Vorbereitung, Durchführung, 

Auswertung, Ausarbeitung des Berichts und Abhalten einer Präsentation anbelangt. Daneben bieten 

das Praxismodul als auch die Anfertigung der Bachelorarbeit die Möglichkeit, sich gezielt an ein 

interessierendes Unternehmen zu wenden und dort den eigenen Neigungen entsprechend vertieft 

zu arbeiten bzw. das Erlernte anzuwenden. 

Positiv sind die umfangreichen Arbeiten im Zuge der Praktika, welche neben der aktiven Versuchs-

durchführung auch Recherchen, Präsentationen, Berichte etc. beinhaltet. Dazu kommt eine beein-

druckende Vielfalt ans Softwaretools, welche den Studierenden zur Verfügung steht. Eine industrie-

nahe Prüfungsform in Form eines Design-Kurses währe ggf. noch eine effektive Ergänzung zum 

Studienabschluss. 
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Studiengang „Umwelttechnologie“ (B.Eng.) 

Der Studiengang hinterlässt einen sehr positiven Eindruck. Der Studiengang Umwelttechnologie be-

fähigt die Studierenden, im Bereich der Umweltprozesstechnologien mit dem Fokus auf chemische 

Prozesse an der Entwicklung neuer Verfahren wissenschaftlich und praxisorientiert zu arbeiten. Der 

hohe Anteil der Laborpraktika im Bereich der chemischen, thermischen und mechanischen Verfah-

renstechnik im Grundstudium legt dafür eine solide gründliche Basis und ist ein charakteristisches 

Merkmal für den Campus Burghausen. Damit werden die Studierenden befähigt, insbesondere an 

der Weiterentwicklung der Prozesse in Richtung einer Green Chemistry und Rohstoffeffizienz sowie 

nachhaltigen Materialformulierung zu arbeiten. 

Der hohe Praktikumsanteil in den Modulen ist beispielhaft und vorbildlich. Es handelt sich aus-

schließlich um Präsenzpraktika mit einem hohen Aktivierungsanteil der Studierenden. Durch die 

enge und persönliche Verknüpfung des Studienganges in die Wirtschaft besteht gute Gelegenheit, 

sich ein praxisbezogenes Thema für Praxissemester und Bachelor-Thesis zu suchen. Positiv ist der 

beeindruckend hohe Anteil von Softwareangeboten. 
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I Prüfbericht: Erfüllung der formalen Kriterien 

(gemäß Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV und §§ 3 bis 8 und § 24 Abs. 3 MRVO) 

Studienstruktur und Studiendauer (§ 3 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Die Studiengänge „Chemieingenieurwesen“ (B.Eng.), „Chemtronik“ (B.Eng.) und „Umwelttechnolo-

gie“ (B.Eng.) haben laut § 3 Abs. 1 der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung eine Regelstudi-

enzeit von sieben Semestern. In diesen Studiengängen wird ein erster berufsqualifizierender Regel-

abschluss erworben. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist für alle Studiengänge erfüllt. 

Studiengangsprofile (§ 4 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Die vorliegenden Studiengänge sehen eine Abschlussarbeit vor, mit der die Fähigkeit nachgewiesen 

wird, innerhalb einer vorgegebenen Frist (5 Monate) eine Themen- bzw. Fragestellung aus dem 

Fachgebiet des jeweiligen Studiengangs mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten (vgl. § 7 

Abs. 2 der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung). 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist für alle Studiengänge erfüllt. 

Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten (§ 5 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Für die Studiengänge „Chemieingenieurwesen“ (B.Eng.), „Chemtronik“ (B.Eng.) und „Umwelttech-

nologie“ (B.Eng.) sind – neben den in der Immatrikulations-, Rückmelde- und Exmatrikulationssat-

zung der Technischen Hochschule Rosenheim keine besonderen Zulassungsbeschränkungen fest-

gelegt.  
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Die Studiengänge am Campus Burghausen sind nicht zulassungsbeschränkt im Sinne eines örtli-

chen Auswahlverfahrens (vgl. Gesetz über die Hochschulzulassung in Bayern „Bayerisches Hoch-

schulzulassungsgesetz (BayHZG)“ sowie die Verordnung über die Hochschulzulassung an den 

staatlichen Hochschulen in Bayern „Hochschulzulassungsverordnung (HZV)“). 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist für alle Studiengänge erfüllt. 

Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen (§ 6 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Das erfolgreich abgeschlossene Studium in den Studiengängen „Chemieingenieurwesen“ (B.Eng.), 

„Chemtronik“ (B.Eng.) und „Umwelttechnologie“ (B.Eng.) führt gemäß § 11 der jeweiligen Studien- 

und Prüfungsordnung zur Verleihung des akademischen Grads „Bachelor of Engineering“ (B.Eng.).  

Auskunft über das dem Abschluss zugrundeliegende Studium im Einzelnen erteilt das Diploma 

Supplement der jeweiligen Studiengänge. Diese liegen in der aktuellen, zwischen Kultusminister-

konferenz und Hochschulrektorenkonferenz abgestimmten Fassung von 2018 vor. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist für alle Studiengänge erfüllt. 

Modularisierung (§ 7 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

Die Studiengänge sind in Studieneinheiten (Module) gegliedert, die durch die Zusammenfassung 

von Studieninhalten thematisch und zeitlich abgegrenzt sind. Die Inhalte der jeweiligen Module sind 

so bemessen, dass sie jeweils in einem Semester (Ausnahme: die zweisemestrigen Module „Anor-

ganische Chemie“ und „Organische Chemie“ im Studiengang „Chemieingenieurwesen“ (B.Eng.)) 

vermittelt werden.  

Fachliche, methodische, fachpraktische und fächerübergreifende Inhalte sowie Lernziele werden in 

den Modulbeschreibungen der jeweiligen Studiengänge, die an der Technischen Hochschule Ro-

senheim als Anhang der Studienpläne geführt werden, angegeben. Die Modulbeschreibungen ent-

halten zudem Angaben zur ECTS-Note, zu den Voraussetzungen für die Teilnahme, zur Verwend-

barkeit, zu Lehr- und Lernformen, zu Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten, zur 
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Häufigkeit des Angebots, zur Dauer (enthalten als „Semesterlage“), zu Lehrenden und zu empfoh-

lener Literatur. Auch Angaben zum Gesamtarbeitsaufwand sind enthalten.  

Die Ausweisung der relativen Note erfolgt laut § 23 Abs. 1 der Allgemeinen Prüfungsordnung der 

Technischen Hochschule Rosenheim im Diploma Supplement unter Punkt 4.4. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist für alle Studiengänge erfüllt.  

Leistungspunktesystem (§ 8 MRVO) 

Sachstand/Bewertung 

In den Studiengängen „Chemieingenieurwesen“ (B.Eng.), „Chemtronik“ (B.Eng.) und „Umwelttech-

nologie“ (B.Eng.) werden in den Modulen überwiegend 5, für die „Praxisphase“ 25 ECTS-Punkte 

und für die Bachelorarbeit (einschließlich mündlicher Prüfung) 10 ECTS-Punkte vergeben. Im Stu-

diengang „Chemieingenieurwesen“ (B.Eng.) werden in Einzelfällen auch 2, 3, 4 bzw. 8 ECTS-Punkte 

vergeben. Im Studiengang „Chemtronik“ (B.Eng.) werden in Einzelfällen auch 2 bzw. 3 ECTS-Punkte 

vergeben. Im Studiengang „Umwelttechnologie“ (B.Eng.) werden in Einzelfällen auch 2, 3, 4 bzw. 6 

ECTS-Punkte vergeben. 

Insgesamt werden in den Studiengängen „Chemieingenieurwesen“ (B.Eng.), „Chemtronik“ (B.Eng.)  

und „Umwelttechnologie“ (B.Eng.) laut Angaben in der Anlage zu den jeweiligen Studien- und Prü-

fungsordnungen sowie im Studienplan 210 ECTS-Punkte vergeben. Pro Semester werden in allen 

Studiengängen 30 ECTS-Punkte erworben. 

Laut § 5 Abs. 3 der Allgemeinen Prüfungsordnung der Technischen Hochschule Rosenheim werden 

in allen Studiengängen für einen ECTS-Punkt 30 Stunden studentische Arbeitszeit veranschlagt. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist für alle Studiengänge erfüllt. 

Anerkennung und Anrechnung (Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV) 

Sachstand/Bewertung 

Die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, die an anderen staatlichen oder staatlich 

anerkannten Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland oder an ausländischen Hochschulen 

erbracht wurden, sowie die Anrechnung von Kompetenzen (zu höchstens 50 % der im jeweiligen 
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Studiengang zu erwerbenden ECTS-Punkte), die außerhalb des Hochschulbereichs erworben wur-

den, ist in § 7 der Allgemeinen Prüfungsordnung der Technischen Hochschule Rosenheim geregelt. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist für alle Studiengänge erfüllt. 

Besondere Kriterien für Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen (§ 9 MRVO) 

(nicht einschlägig) 

Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme (§ 10 MRVO) 

(nicht einschlägig) 
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II Gutachten: Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

1 Schwerpunkte der Bewertung/ Fokus der Qualitätsentwicklung 

Bei der Begutachtung hat es keine besonderen Schwerpunkte gegeben. 

2 Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

(gemäß Art. 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 i.V. mit Art. 4 Abs. 3 Satz 2a und §§ 11 bis 16; §§ 19-21 und § 24 Abs. 4 
MRVO) 

 

2.1 Qualifikationsziele und Abschlussniveau (§ 11 MRVO) 

a) Studiengangsübergreifende Aspekte  

Die Studiengänge wurden nach Angaben im Selbstbericht vom Ministerium in Verbindung mit den 

vorangegangenen Gremienbeschlüssen und formalen Kriterien genehmigt, wodurch sichergestellt 

ist, dass diese die Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse 

erfüllen. Die Qualifikationsziele der Studiengänge tragen den Herausforderungen der Industrieun-

ternehmen als auch des Mittelstandes Rechnung und sollen den Bedarf an Fach- und Führungskräf-

ten in der Region Südostoberbayern sicherstellen. Die Anforderungen an die Qualifikation und Pro-

fessionalität der Fach- und Führungskräfte in Unternehmen der chemischen und pharmazeutischen 

Industrie sowie des Maschinen- und Anlagenbaus sind vor diesem Hintergrund, aber auch beein-

flusst durch andere Faktoren, wie beispielsweise Digitalisierung, eine sich verändernde Rohstoffba-

sis und Energieversorgung sowie globale Megatrends wie Urbanisierung, Gesundheit, Umwelt-

schutz und Wissenskultur, deutlich gestiegen. Die Unternehmen benötigen daher fachlich fundiert 

ausgebildete Ingenieurinnen und Ingenieure mit einer hohen Methoden- und Sozialkompetenz als 

Fach- und Führungskräfte, die in einem international geprägten Berufsumfeld ihre Kompetenzen in 

einem breiten Bereich einsetzen können.  

Ziel der jeweiligen Studiengänge ist es, eine auf anwendungsorientierter Lehre basierende und auf 

den Grundlagen wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden beruhende, fundierte ingenieurwis-

senschaftliche Ausbildung zu vermitteln. Die Absolventinnen und Absolventen sollen zu einer eigen-

verantwortlichen Berufstätigkeit als Ingenieurin bzw. Ingenieur befähigt werden. 

Alle Module der Bachelorstudiengänge dienen der Vorbereitung auf zukünftige berufliche Aufgaben. 

Neben den fachlichen Qualifikationen werden auch überfachliche Kompetenzen vermittelt. Diese 

erwerben die Studierenden vorrangig durch Gruppenarbeiten, in welchen sie lernen, im Team zu 

arbeiten und mit Konflikten umzugehen. Ebenso werden dabei sowohl die Sozial- als auch die Füh-

rungskompetenzen der Studierenden erweitert.  
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Ausgebildet werden die Studierenden in Moderation und Präsentation durch Präsentationen von 

Arbeits- und Projektstudienergebnissen. Insbesondere Kompetenzen zur zielgruppenorientierten 

Präsentation von komplexen, technischen Sachverhalten werden gezielt gefördert. Durch ein aus-

führliches Feedback von Dozentinnen und Dozenten sowie Mitstudierenden werden diese Fähigkei-

ten vertieft und durch konkrete Handlungsempfehlungen für künftige Präsentationen weiter ausge-

bildet. 

Die Befähigung zu wissenschaftlichem Arbeiten wird von Beginn an durch Projektarbeiten bzw. Prak-

tikumsberichte gefördert. Hier werden die Studierenden dazu befähigt, Themen selbständig zu struk-

turieren, Informationen sowie Literatur zu recherchieren, eigenständige Problemlösungen zu entwi-

ckeln und die Ergebnisse in strukturierter Form schriftlich oder in Form von Präsentationen aufzu-

bereiten.  

Das Arbeiten mit Fachliteratur stellt eine Basisanforderung an die Studierenden über alle Module 

der Studiengänge dar. Wissenschaftlich fundierte Literaturrecherchen und -analysen sind sowohl für 

die Vor- und Nachbereitung der theoretischen Lehrinhalte ebenso erforderlich wie für Praktika, Pro-

jekt- und Abschlussarbeiten. Zudem erfordert eine eigenständige Entwicklung von praxisorientierten 

Fragestellungen im Studium das Auseinandersetzen mit relevanter Literatur. Dabei soll weniger ein 

Rezipieren der Fachliteratur im Vordergrund stehen als vielmehr die kritische Auseinandersetzung 

mit unterschiedlichen Theorien, Modellen und Sichtweisen.  

Die Fähigkeit, ihr theoretisches Wissen in der Praxis einzusetzen und zu transformieren, wird den 

Studierenden mit Hilfe von Praktika vermittelt, die zur praktischen Anwendung und Vertiefung theo-

retischer Lerninhalte dienen. 

Die Qualifikationsziele der Module sind auf Basis der Qualifikationsziele des Studiengangs definiert 

und im Modulhandbuch für jedes Modul differenziert nach fachlichen sowie überfachlichen Qualifi-

kationszielen beschrieben. Diese Ziele sind für alle Studierenden für die jeweiligen Studiengänge 

über die Homepage des Campus Burghausen einsehbar.  

Grundsätzlich werden die Studierenden nach Auskunft der Hochschule mit den notwendigen Werk-

zeugen und Instrumenten vertraut gemacht, die die Absolventinnen und Absolventen für die berufli-

chen Tätigkeitsfelder des Chemieingenieurs bzw. der Chemieingenieurin, des Chemtronikers bzw. 

der Chemtronikerin oder des Umwelttechnologen bzw. der Umwelttechnologin befähigen. 

Es wird seitens der Hochschule auf eine breitgefächerte, qualifizierte und fachübergreifende Ausbil-

dung geachtet, welche die Absolventinnen und Absolventen befähigt, in vielfältigen Berufsbildern zu 

arbeiten. Berufsmöglichkeiten bieten sich nicht nur in privatwirtschaftlichen Unternehmen, sondern 

auch in Ämtern, Behörden und Einrichtungen des öffentlichen Dienstes sowie in freien Berufen. 
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b) Studiengangsspezifische Bewertung 

Studiengang „Chemieingenieurwesen“ (B.Eng.) 

Sachstand 

(s. studiengangsübergreifende Aspekte)  

Gemäß § 2 der Studien- und Prüfungsordnung ist für den Studiengang folgendes Ziel definiert: „Das 

Studium im Bachelorstudiengang Chemieingenieurwesen hat das Ziel, durch anwendungsorientierte 

Lehre eine auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden beruhende Ausbildung 

zu vermitteln. Die Absolventinnen und Absolventen sollen zu einer eigenverantwortlichen Berufstä-

tigkeit als Ingenieur (Bachelor of Engineering) befähigt werden. Das Studium des Chemieingenieur-

wesens vereint mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen, angewandte Verfahrenstechnik, 

allgemeine und chemische Ingenieurwissenschaften inklusive der Themen Ressourcen, Umwelt & 

Sicherheit sowie die Bereiche Management, Technologie und Innovation. Eine Auswahl an Wahl-

pflichtmodulen schafft für die Studierenden die Möglichkeit, ihr Ausbildungsprofil an ihre Präferenzen 

und berufsfeldspezifischen Anforderungen anzupassen. Das Studium befähigt die Absolventinnen 

und Absolventen für Tätigkeiten in den Bereichen Projektengineering, Forschung & Entwicklung, 

Analytik, Verfahrensentwicklung, Betriebsingenieurwesen, Maintenance und weiteren vielfältigen 

Berufsbildern in Unternehmen und im öffentlichen Dienst oder im freien Beruf als beratender, pro-

jektierender oder sachverständiger Ingenieur.“ 

Die angestrebten Lernergebnisse sind im Diploma Supplement bisher nicht formuliert; hier findet 

sich eine Übersicht der vermittelten Themen sowie eine Nennung der möglichen Tätigkeitsfelder. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Qualifikationsziele sind in der Studien- und Prüfungsordnung klar formuliert. 

Der Studiengang Chemieingenieurwesen deckt die am Markt erforderlichen Kompetenzen sehr gut 

ab und bietet den Absolventinnen und Absolventen gute Möglichkeiten für eine wissenschaftliche 

als auch praxisorientierte Erwerbstätigkeit.  

Die verschiedenen Facetten der Ingenieursausbildung, also u. a. mathematisch-naturwissenschaft-

lichen Grundlagen, ingenieurswissenschaftliche Methoden und Ingenieurspraxis als auch Schlüs-

selqualifikationen sind gut aufeinander abgestimmt und ausgewogen. Aktuelle Entwicklungen im 

Bereich der Simulationstechnik als auch der Automatisierungstechnik sind ausreichend abgedeckt. 

Das Angebot an spezialisierter, branchenüblicher Software wie z. B. CHEMCAD ist sehr groß. Das 

Studium zeichnet sich hierbei durch Anwendungsbezug und einen hohen Labor- und Projektanteil 

aus. Neben den zahlreichen Praktika bei sehr guter Ausstattung geraten auch speziell im industriel-

len Kontext gefragte Themen wie z. B. die Maßstabsübertragung nicht aus dem Fokus. Eine eigene 
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Vertiefungsrichtung ist im Studiengang nicht vorgesehen. Der Wahlpflichtbereich erlaubt jedoch in 

gewissem Rahmen eine individuelle Schwerpunktsetzung im eher technischen Bereich oder alter-

nativ im Bereich „Management, Innovation und Technologie“.  

Der Studiengang Chemieingenieurwesen wurde in Kooperation mit den ansässigen Chemiefirmen 

entwickelt und bildet sehr stark den Bedarf der Industrie im „ChemDelta Bavaria“ ab.  

Das Studium bietet durch die interdisziplinäre Ausrichtung auch Jobaussichten in verwandten Bran-

chen und Berufsfeldern. Dabei sind u. a. zu nennen Ingenieursdienstleister, öffentliche Einrichtun-

gen und verwandte Branchen wie Lebensmittel-, Pharma-, Kunststoff- oder die Biotechnologiein-

dustrie. Absolventinnen und Absolventen erschließen sich auch Aufgabenbereiche wie im Verkauf 

des Apparate- und Anlagenbaus, in Verwaltung und Organisation einschlägiger Unternehmen oder 

bei einschlägigen Fachverbänden oder auch Kontroll- und Überwachungsaufgaben der technischen 

Sicherheit, der Instandhaltung, der Qualitätskontrolle, der Entsorgung und des Umweltschutzes. 

Der Bereich der Persönlichkeitsentwicklung wird schwerpunktmäßig in den Praktika abgedeckt, wel-

che sowohl als zahlreich als auch umfangreich zu werten sind. Hier werden die Fähigkeit, fachliche 

Problemstellungen und Ergebnisse Fachleuten sowie Laien zu präsentieren, Zusammenarbeit und 

Kommunikation im Team zu gestalten als auch Selbstorganisation und Zeitmanagement konsequent 

anzuwenden, ausreichend geübt. Zusätzlich kommen Durchführung und Auswertung von Recher-

chearbeiten als auch Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens zum Tragen. Durch diese team-

orientierte Herangehensweise werden die personalen und sozialen Kompetenzen gestärkt und ge-

fördert. Ergänzend mögen internationale Kontakte dazu kommen, welche auch englisches Sprach-

vermögen fordern. Die Bachelorarbeit wird in der Regel in einem Unternehmen angefertigt, was 

weitere Möglichkeiten bietet, sich in ein Team einzufügen und die entsprechenden Kompetenzen zu 

schulen. Eine überlegenswerte Variante als Ergänzung zu den bisherigen Bemühungen wäre ein 

Anlagenprojektierungskurs, welcher zum Studienabschluss ein typisches Designprojekt simuliert 

und neben den rein fachlich-methodischen Kompetenzen auch personale Kompetenzen im indust-

rienahen Kontext inklusive einer Leitungsfunktion erfordert. 

Die im Rahmen der Reakkreditierung durchgeführten Änderungen erfüllen nach wie vor den Quali-

fikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse.  

Die Qualifikation “Bachelor of Engineering” im Chemical Engineering und das Berufsfeld sind im 

Diploma Supplement als “4.2 Programme Learning Outcomes” ausreichend umrissen. Fächerkanon 

und Thema der Bachelorarbeit werden im „Transcript of Records“ aufgeführt.  

Als große Stärke des Studiengangs sind sicherlich die zahlreichen Praktika und der Anwendungs-

bezug hervorzuheben, die neben den fachlichen Aspekten auch die personalen Schlüsselkompe-

tenzen adressieren.  
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Es wäre aus Sicht der Gutachtergruppe wünschenswert zukünftig, die für die chemische Industrie 

zunehmend wichtigen Themen Data Analytics/ Einsatz künstlicher Intelligenz stärker einzubinden. 

Schnittstellen zum Chemtronik-Studiengang bietet hierzu sicherlich Möglichkeiten. Auch die Schnitt-

stellen zum Umwelttechnologie-Studiengang könnte genutzt werden, um an aktuelle Themen zur 

Kreislaufwirtschaft, zu den Ökobilanzen oder zu Technologien der Dekarbonisierung teilhaben zu 

können. Noch größer gedacht wäre auch eine verstärkte Zusammenarbeit mit den anderen Campi 

der Hochschule.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

Studiengang „Chemtronik“ (B.Eng.) 

Sachstand 

(s. studiengangsübergreifende Aspekte)  

Gemäß § 2 der Studien- und Prüfungsordnung ist für den Studiengang folgendes Ziel definiert: „Das 

Studium im Bachelorstudiengang Chemtronik hat das Ziel, durch anwendungsorientierte Lehre eine 

auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden beruhende Ausbildung zu vermit-

teln. Die Absolventinnen und Absolventen sollen zu einer eigenverantwortlichen Berufstätigkeit als 

Ingenieur (Bachelor of Engineering) befähigt werden. Das Studium der Chemtronik vereint mathe-

matisch-naturwissenschaftliche und chemische Grundlagen, Informatik und Automatisierungstech-

nik mit angewandter Verfahrenstechnik und allgemeinen Ingenieurwissenschaften inklusive der The-

men Digitalisierung und Sicherheit. Eine Auswahl an Wahlpflichtmodulen schafft für die Studieren-

den die Möglichkeit, ihr Ausbildungsprofil an ihre Präferenzen und berufsfeldspezifischen Anforde-

rungen anzupassen. Das Studium befähigt die Absolventinnen und Absolventen für Tätigkeiten in 

den Bereichen Automatisierung, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Projektengineering, For-

schung & Entwicklung, Betriebsingenieurwesen, Maintenance und in weiteren vielfältigen Berufsbil-

dern in Unternehmen und im öffentlichen Dienst oder im freien Beruf als beratender, projektierender 

oder sachverständiger Ingenieur in der chemischen Industrie und diversen anderen Branchen.“ 

Die angestrebten Lernergebnisse sind im Diploma Supplement bisher nicht formuliert; hier findet 

sich eine Übersicht der vermittelten Themen sowie eine Nennung der möglichen Tätigkeitsfelder. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Qualifikationsziele sind in der Studien- und Prüfungsordnung klar und für die Gutachtergruppe 

nachvollziehbar formuliert. 
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Der Studiengang Chemtronik deckt die am Markt erforderlichen Kompetenzen sehr gut ab und bietet 

den Absolventinnen und Absolventen gute Möglichkeiten für eine wissenschaftliche als auch praxis-

orientierte Erwerbstätigkeit. Die Definition der Berufsfelder und die darin ausgeübten Tätigkei-

ten/Aufgaben sind für die Gutachtergruppe nachvollziehbar, denn die Industrie benötigt die Absol-

ventinnen und Absolventen, weil sie umfangreiche Kenntnisse über die Vernetzung digitaler Pro-

zesse und physischer Anlagensteuerungen besitzen und gemeinsam mit Verfahrenstechnikern zur 

Systemsteuerung anwenden können.  

Der Bereich der Persönlichkeitsentwicklung wird schwerpunktmäßig in den Praktika abgedeckt, wel-

che sowohl als zahlreich als auch umfangreich zu werten sind. Hier werden die Fähigkeit, fachliche 

Problemstellungen und Ergebnisse Fachleuten sowie Laien zu präsentieren, Zusammenarbeit und 

Kommunikation im Team zu gestalten als auch Selbstorganisation und Zeitmanagement konsequent 

anzuwenden, ausreichend geübt. Zusätzlich kommen Durchführung und Auswertung von Recher-

chearbeiten als auch Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens zum Tragen. Durch diese team-

orientierte Herangehensweise werden die personalen und sozialen Kompetenzen gestärkt und ge-

fördert. Ergänzend mögen internationale Kontakte dazu kommen, welche auch englisches Sprach-

vermögen fordern. Die Bachelorarbeit wird in der Regel in einem Unternehmen angefertigt, was 

weitere Möglichkeiten bietet, sich in ein Team einzufügen und die entsprechenden Kompetenzen zu 

schulen. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

Studiengang „Umwelttechnologie“ (B.Eng.) 

Sachstand 

(s. studiengangsübergreifende Aspekte)  

Gemäß § 2 der Studien- und Prüfungsordnung ist für den Studiengang folgendes Ziel definiert: „Das 

Studium im Bachelorstudiengang Umwelttechnologie hat das Ziel, durch anwendungsorientierte 

Lehre eine auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden beruhende Ausbildung 

zu vermitteln. Die Absolventinnen und Absolventen sollen zu einer eigenverantwortlichen Berufstä-

tigkeit als Ingenieur (Bachelor of Engineering) befähigt werden. Das Studium der Umwelttechnologie 

vereint mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen, allgemeine Ingenieurwissenschaften so-

wie Umweltschutz-, Recycling- und nachhaltige Prozesstechnologien. Besonderer Fokus liegt auf 

den Themenfeldern Circular Economy, Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette 

und effiziente Ressourcennutzung. Eine Auswahl an Wahlpflichtmodulen schafft für die Studieren-

den die Möglichkeit, ihr Ausbildungsprofil an ihre Präferenzen und berufsfeldspezifischen Anforde-

rungen anzupassen. Das Studium befähigt die Absolventinnen und Absolventen für Tätigkeiten als 
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Ingenieur in der produzierenden Industrie in den Bereichen technischer und prozessintegrierter Um-

weltschutz, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Rohstoff- und Materialeffizienz, Planung und Projek-

tierung entsprechender Anlagen; weiterhin in den Bereichen Abfallwirtschaft und Deponien, Abwas-

seraufbereitungsanlagen, Recyclingunternehmen, Umwelt- und Energiemanagement, in Ingenieurs-

büros und Unternehmensberatungen zu einschlägigen Themenfeldern sowie in Ämtern und Behör-

den beispielsweise in der umweltschutztechnischen Überwachung oder im Genehmigungsmanage-

ment.“ 

Die angestrebten Lernergebnisse sind im Diploma Supplement bisher nicht formuliert; hier findet 

sich eine Übersicht der vermittelten Themen sowie eine Nennung der möglichen Tätigkeitsfelder. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Qualifikationsziele sind in der Studien- und Prüfungsordnung klar und für die Gutachtergruppe 

nachvollziehbar formuliert. 

Der Studiengang Umwelttechnologie befähigt die Studierenden, im Bereich der Umweltprozesstech-

nologien mit dem Fokus auf chemische Prozesse an der Entwicklung neuer Verfahren wissenschaft-

lich und praxisorientiert zu arbeiten. Der hohe Anteil der Laborpraktika im Bereich der chemischen, 

thermischen und mechanischen Verfahrenstechnik im Grundstudium legt dafür eine solide gründli-

che Basis und ist ein charakteristisches Merkmal für den Campus Burghausen. Damit werden die 

Studierenden befähigt, insbesondere an der Weiterentwicklung der Prozesse in Richtung einer 

Green Chemistry und Rohstoffeffizienz sowie nachhaltigen Materialformulierung zu arbeiten. Eine 

Profilbildung in Form von Studienschwerpunkten wird nicht angeboten. Die TH Rosenheim bietet mit 

ihrem geteilten dezentralen Standortkonzept konsekutive Masterstudiengänge an, wie etwa den For-

schungsmaster (Applied Research in Engineering Sciences) und geplanten Masterstudiengang in 

Burghausen im Bereich der Wasserstofftechnologie bzw. der Materialwissenschaften. Der Campus 

Burghausen wird als Wissenschaftlicher Standort entwickelt. Er befindet sich gegenwärtig noch in 

der Ausbauphase (Mensa, Lernwelten, Reallabor), um einem ganzheitlich ausgestatteten Campus-

gelände zu entsprechen. Geplant ist, durch hybride standortübergreifende Module in Verbindung mit 

dem Campus Rosenheim und Traunstein, attraktive Querverbindungen zu anderen Studiengängen 

zu schaffen. Geeignete Schnittstellen sind die Studiengänge Gebäude- und Energiemanagement, 

Wirtschaftsingenieurwesen, chemische Holztechnologie, BWL, Maschinenbau und die Kunststoff-

technologie. 

Die Studierenden absolvieren umfangreiche Praktika, dieses erfolgt teilweise als Gruppenübung, 

d. h. es müssen die Praktika-Protokolle durch die Gruppe erarbeitet werden, was die soziale Kom-

petenz und Teamfähigkeit schulen. Durch die hybriden Angebote im Wahlpflichtbereich, die für die 

Umwelttechnologie-Studierenden ab dem Sommersemester 22 beginnen, ist der Umgang und inter-

disziplinäre Austausch mit Studierenden anderer Studiengänge und Standorte der TH Rosenheim 
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bereichernd und schult die Reflektionsfähigkeit von Seminarinhalten und Diskussion von Studienin-

halten. In einzelnen Modulen sind Präsentationen zu Projekt-/Gruppenarbeiten bzw. dem Praxisse-

mester vorgesehen. Für die Vorbereitung der Praktika wird auf der Basis der ausgegebenen Skripte 

selbständiges Arbeiten erwartet. Da zwei Drittel der Abschlussarbeiten extern in kooperierenden 

Unternehmen erfolgen, wird die Kommunikation und der Einblick in das spätere Berufsleben sowie 

Integration in reale Arbeitsabläufe und Teams trainiert. Studierende aus dem Ausland absolvieren 

bezüglich ihrer Sprachkompetenz ein Minus Eins Semester, um dann gemeinsam mit den Mutter-

sprachlern Deutsch in das Grundstudium einzusteigen. Die internationalisierten Kohorten eines 

Jahrgangs steigern ihre interkulturelle Kompetenz. 

Als besonders positiv wird das umfangreiche Praktika-Angebot im Grundstudium gesehen, eine 

Stärke in Burghausen. Die Praktika zur chemischen, mechanischen und thermischen Verfahrens-

technik sollte aber für die Umwelttechnologie-Studierenden etwas stärker umgebaut werden zuguns-

ten von spezifischen Praktika und Übungen in der Umwelttechnologie. Geeignete Themenvor-

schläge zur Ergänzung des Angebotes sind: Ökotoxikologie/Toxikologie, Software-Übung Ökobilan-

zierung, Biotechnologie/biologischer Abbau, Kreislaufwirtschaft Abwasser (Roh-/Nährstoffrückge-

winnung), Laborpraktikum nachwachsende Rohstoffe.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlungen:  

 Die Praktika zur chemischen, mechanischen und thermischen Verfahrenstechnik sollten redu-

ziert und zugunsten von Umwelttechnologie-Praktika und Übungen verstärkt werden (siehe Vor-

schläge beim Optimierungsbedarf).  

Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung (§ 12 MRVO) 

2.1.2 Curriculum (§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 MRVO) 

a) Studiengangsübergreifende Aspekte  

In den ersten beiden Semestern weisen die Studiengänge „Chemieingenieurwesen“ (B.Eng.), 

„Chemtronik“ (B.Eng.) und „Umwelttechnologie“ (B.Eng.) einen gemeinsamen Fächerkanon zum 

Aufbau ingenieurwissenschaftlicher Grundlagenkenntnisse auf. Ab dem 3. Semester differenzieren 

sich die Studiengänge.  

Die Vermittlung theoretischer Inhalte erfolgt in allen drei Studiengängen überwiegend in Form von 

seminaristischem Unterricht. Zur Gestaltung des Unterrichts werden diverse Medien genutzt, u.a. 
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Präsentationen mittels Beamer, FlipCharts, Tafeln, White-boards oder Videos von Versuchen. 

Ebenso werden nahezu alle Module von Praktikumseinheiten begleitet, in welchen die Studierenden 

vom Labormaßstab über Kompakt- und Technikumsanlagen ihr theoretisches Wissen in der Praxis 

anwenden. Die Versuche der Praktika sind auf die Bedürfnisse der jeweiligen Studiengänge zuge-

schnitten.  

Um die Studierenden in die Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse miteinzubeziehen, findet am 

Ende jedes Semester sowohl eine Evaluation der einzelnen Module als auch ein Feedbackgespräch 

zwischen den Professorinnen und Professoren sowie den Studierendenvertretern statt. Darin kön-

nen eventuelle Verbesserungsvorschläge angebracht, diskutiert und gemeinsame Umsetzungsmög-

lichkeiten erarbeitet werden. 

In allen drei Studiengängen sind praktische Studiensemester vorgesehen („Das Bachelorstudium 

(…) umfasst sechs theoretische und ein berufsnahes praktisches Studiensemester. Das praktische 

Studiensemester findet im 5. Studiensemester statt.“, vgl. § 3 Abs. 1 der jeweiligen Studien- und 

Prüfungsordnungen). § 20 der Allgemeine Prüfungsordnung der Technischen Hochschule Rosen-

heim regelt hierzu: „1 Soweit die jeweilige Studien- und Prüfungsordnung nichts anderes bestimmt, 

umfassen praktische Studiensemester einen Zeitraum von 18 Wochen. 2 Werden die praxisbeglei-

tenden Lehrveranstaltungen im Umfang von zwei Wochen in Blockform angeboten, so kann der 

Fakultätsrat den Zeitraum nach Satz 1 angemessen verkürzen.“ § 6 Abs. 1 der jeweiligen Studien- 

und Prüfungsordnungen regelt hierzu noch: „Das praktische Studiensemester umfasst eine berufs-

nahe, betreute Praxisphase von 18 Wochen Dauer, die in einschlägigen Betrieben abzuleisten ist. 

Das praktische Studiensemester wird durch praxisbegleitende Lehrveranstaltungen ergänzt.“ 

b) Studiengangsspezifische Bewertung 

Studiengang „Chemieingenieurwesen“ (B.Eng.) 

Sachstand 

(s. studiengangsübergreifende Aspekte)  

In den ersten beiden Semestern erfolgt die Vermittlung mathematisch-naturwissenschaftlicher und 

ingenieurswissenschaftlicher Grundlagen. Im ersten Semester belegen die Studierenden die Module 

„Mathematik 1“, „Angewandte Informatik“, „Technische Physik“, „Technische Mechanik“, „Chemie 

Grundlagen“ und „Physikalische Chemie“. Im zweiten Semester folgen die Module „Mathematik 2“, 

„Wärme- und Stofftransportprozesse“, „Messtechnik“, „Apparatebau“, „Sprachen“, „Arbeitssicher-

heit“ und „Anorganische Chemie“.  

Im dritten und vierten Semester belegen die Studierenden studiengangspezifische Kernmodule. Für 

das dritte Semester sind die Module „Werkstofftechnik und Materialwissenschaften 1“, „Anlagenbau 
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1“, „Chemische Verfahrenstechnik 1“, „Thermische Verfahrenstechnik 1“, „Mechanische Verfahrens-

technik 1“, „Organische Chemie“ und „Anorganische Chemie“ vorgesehen. Im vierten Semester be-

legen die Studierenden die Module „Werkstofftechnik und Materialwissenschaften 2“, „Technische 

Thermodynamik“ „Prozessleit- und Steuerungstechnik“, „Regelungstechnik“, „Mechanische Verfah-

renstechnik 2“ und „Organische Chemie“. 

Im fünften Semester sind die „Praxisbegleitende Lehrveranstaltung“ und die „Praxisphase“ (18 Wo-

chen) vorgesehen. Das praktische Studiensemester – die „Praxisphase“ – ist nach Angaben im Stu-

dienplan in einem geeigneten Betrieb zu absolvieren, in dem anspruchsvolle Tätigkeiten durchge-

führt bzw. anspruchsvolle Projekte bearbeitet werden, die einen breiten Einblick in die Tätigkeit eines 

Chemieingenieurs oder einer Chemieingenieurin beispielsweise in den nachfolgend genannten Be-

reichen vermitteln: Analytik und Qualitätssicherung, Instandhaltung (Maintenance), Projektenginee-

ring, Verfahrensentwicklung, Betriebsingenieurwesen, Forschung und Entwicklung, Genehmigungs-

verfahren/Behördenmanagement, Technischer Vertrieb chemischer Produkte und verfahrenstech-

nischer Apparate und Anlagen oder Anlagenbau und Inbetriebnahme. 

Aufbauend auf den Studieninhalten der vorherigen Semester werden im 6. und 7. Semester fach-

wissenschaftliche Wahlpflichtmodule zur individuellen fachlichen Vertiefung des Studiums angebo-

ten. Ebenfalls erfolgen in diesen beiden Semestern eine weitergehende Spezialisierung und Erwei-

terung in verfahrenstechnischen Bereichen sowie in ausgewählten chemischen Technologien. Im 

sechsten Semester folgen die Module „FWPM I“, „Anlagenbau 2“, „Chemische Verfahrenstechnik 

2“, „Thermische Verfahrenstechnik 2“, „Green Chemistry“ und „Polymerchemie“. Im siebten Semes-

ter schließen die Studierenden das Studium mit den Modulen „FWPM II“, „Prozesssimulation“, „Um-

weltverfahrenstechnik und Prozessintensivierung“, „Biochemie und Biotechnologie“ sowie „Bachelo-

rarbeit“ ab. 

26 Module enthalten Praktikumseinheiten (Laborpraktika), 10 Module enthalten keine solche Einhei-

ten. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Der Zugang zum Bachelorstudiengang ist mit einer allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung 

oder einer gleichwertigen Zugangsberechtigung möglich.  

Die Eignung für ein Ingenieursstudium, insbesondere in Hinblick auf beruflich qualifizierte Bewerber, 

ist erfahrungsgemäß recht heterogen. Insofern wäre es hinsichtlich der erhöhten Abbruchquote als 

auch des hohen Anspruchs an ein Ingenieursstudium wünschenswert, wenn über Vorkurse in Ma-

thematik, Physik, Chemie, Zeit- und Selbstmanagement ausreichend Möglichkeiten zum Nachholen 

von Grundlagen geschaffen würden. Darüber hinaus wäre auch die Möglichkeit, die Eignung für das 

Fach, auf Basis eines freiwilligen Tests für die Studierenden zu prüfen. 
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Der modulare Aufbau, der Ablauf der einzelnen Inhalte als auch der großzügige Umfang an prakti-

schen Tätigkeiten führt zielgerichtet zu dem erforderlichen Kompetenzaufbau. Der Nicht-technische 

Bereich, welcher im späteren Verlauf des Studiums seinen Platz hat, könnte jedoch im Modulhand-

buch besser dargestellt werden.  

Sowohl Inhalt als auch der Abschlussgrad „Bachelor of Engineering“ decken das gewählte Profil ab. 

Der Schwerpunkt liegt eindeutig auf einer Anwendungsorientierung in der chemischen Industrie. 

Hierfür sind methodisch und ingenieurwissenschaftlich alle erforderlichen Facetten vorhanden. Der 

Studiengangstitel ist passend gewählt. 

Im späteren Verlauf des Studiums eröffnen sich durch Wahlpflichtfächer („FWPM“) von in Summe 

10 Leistungspunkten die Möglichkeit einer individuellen Schwerpunktsetzung. Eine eigene Profilbil-

dung ist im Studiengang nicht vorgesehen.  

Neben den Nicht-technischen Fächern wären vor allem grundlegende Fächer der Digitalisierung wie 

eine Einführung in Künstliche Intelligenz oder Data Analytics auch für Chemieingenieure von Vorteil. 

Eine Praxisphase ist im 5. Semester vorgesehen und wird von praxisbegleitenden Lehrveranstaltun-

gen umrahmt. Zeitpunkt und Umfang sind gut gewählt, das Anbieten begleitender Themen sicherlich 

sinnvoll. Gerade in Hinblick auf eine spätere Anstellung in der chemischen Industrie wird empfohlen, 

die Praxisphase im Ausland zu absolvieren. Studierende sollten daher über diese Möglichkeiten 

ausreichend und mit genügend Vorlauf informiert werden. 

Insbesondere in den zahlreichen Praktika werden die Studierenden sehr aktiv gefordert, was Vor-

bereitung, Durchführung, Auswertung, Ausarbeitung des Berichts und Abhalten einer Präsentation 

anbelangt. Daneben bieten das Praxismodul als auch die Anfertigung der Bachelorarbeit die Mög-

lichkeit, sich gezielt an ein interessierendes Unternehmen zu wenden und dort den eigenen Neigun-

gen entsprechend vertieft zu arbeiten bzw. das Erlernte anzuwenden. 

Wünschenswert wäre eine bessere Transparenz im Nicht-technischen Wahlpflichtbereich bzw. die 

Möglichkeit zur Teilnahme an neuen, der Digitalisierung geschuldeten Themen wie z. B. Data Ana-

lytics. Die Belastung im finalen Semester mit der Bachelorarbeit bei gleichzeitiger Belastung durch 

ausstehende Pflichtfächer scheint recht hoch und sollte überdacht bzw. zumindest entsprechend 

organisiert werden. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlungen: 

 Das siebte Semester sollte hinsichtlich der Abschlussarbeit und der zu belegenden Module, 

insbesondere bei externen Arbeiten, entsprechend organisiert werden. 
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Studiengang „Chemtronik“ (B.Eng.) 

Sachstand 

(s. studiengangsübergreifende Aspekte)  

In den ersten beiden Semestern erfolgt die Vermittlung mathematisch-naturwissenschaftlicher und 

ingenieurswissenschaftlicher Grundlagen. Im ersten Semester belegen die Studierenden die Module 

„Mathematik 1“, „Angewandte Informatik“, „Technische Physik“, „Technische Mechanik“, „Chemie 

Grundlagen“ und „Physikalische Chemie“. Im zweiten Semester folgen die Module „Mathematik 2“, 

„Wärme- und Stofftransportprozesse“, „Messtechnik“, „Apparatebau 1“, „Sprachen“, „Arbeitssicher-

heit“ und „Elektrotechnik“.  

Im dritten und vierten Semester belegen die Studierenden studiengangspezifische Kernmodule. Für 

das dritte Semester sind die Module „Werkstofftechnik und Materialwissenschaften“, „Anlagenbau“, 

„Chemische Verfahrenstechnik“, „Thermische Verfahrenstechnik“, „Mechanische Verfahrenstech-

nik“, „Elektrotechnik 2“ vorgesehen. Im vierten Semester belegen die Studierenden die Module 

„Hardwarenahe Programmierung“, „Objektorientierte Programmierung & GUI“, „Prozessleit- und 

Steuerungstechnik“, „Regelungstechnik“, „Automatisierungstechnik“ und „Messtechnik 2“. 

Im fünften Semester sind die „Praxisbegleitende Lehrveranstaltung“ und die „Praxisphase (18 Wo-

chen) vorgesehen. Das praktische Studiensemester – die „Praxisphase“ – ist nach Angaben im Stu-

dienplan ist in einem geeigneten Betrieb zu absolvieren, in dem anspruchsvolle Tätigkeiten durch-

geführt, bzw. anspruchsvolle Projekte bearbeitet werden, die einen breiten Einblick in die Tätigkeit 

eines Chemtronik beispielsweise in den folgenden Bereichen vermitteln: EMSR-Planung und Um-

setzung, -Modernisierung, Programmierung von Steuerungen, Instandhaltung (Maintenance), Pro-

jektengineering, Betriebsingenieurwesen, Forschung und Entwicklung, Genehmigungsverfahren / 

Behördenmanagement, Technischer Vertrieb von Automatisierungstechnik, verfahrenstechnischer 

Apparate und Anlagen sowie Anlagenbau und Inbetriebnahme. 

Im sechsten und siebten Semester erfolgt eine weitergehende Spezialisierung und Erweiterung der 

Kenntnisse in der Automatisierungstechnik und Informatik. Im sechsten Semester folgen die Module 

„Industrial Internet of Things“, „Big Data“, „Systemplanung“, „MSR-Sicherheitstechnik & Anlagensi-

cherheit“, „Steuerungstechnik & Aktorik“ und „Produktionslogistik & BWL“. Aufbauend auf den Stu-

dieninhalten der vorherigen Semester werden im 7. Semester fachwissenschaftliche Wahlpflichtmo-

dule zur individuellen fachlichen Vertiefung des Studiums angeboten. Im siebten Semester schlie-

ßen die Studierenden das Studium mit den Modulen „Vernetzte Produktionssysteme & Intelligente 

Anwendung“, „Anlagensimulation und Systemverfahrenstechnik“, „FWPM I“, „FWPM II“ sowie „Ba-

chelorarbeit“ ab. 
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23 Module enthalten Praktikumseinheiten (Laborpraktika), 13 Module enthalten keine solche Einhei-

ten. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Der Zugang zum Bachelorstudiengang ist mit einer allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung 

oder einer gleichwertigen Zugangsberechtigung möglich.  

Der modulare Aufbau, der Ablauf der einzelnen Inhalte als auch der großzügige Umfang an prakti-

schen Tätigkeiten führt zielgerichtet zu dem erforderlichen Kompetenzaufbau.  

Die Eignung für ein Ingenieursstudium, insbesondere in Hinblick auf beruflich qualifizierte Bewerber, 

ist erfahrungsgemäß recht heterogen. Insofern wäre es hinsichtlich der erhöhten Abbruchquote als 

auch des hohen Anspruchs an ein Ingenieursstudium wünschenswert, wenn über Vorkurse in Ma-

thematik, Physik, Chemie, Zeit- und Selbstmanagement ausreichend Möglichkeiten zum Nachholen 

von Grundlagen geschaffen würden. Darüber hinaus wäre auch die Möglichkeit, die Eignung für das 

Fach, auf Basis eines freiwilligen Tests für die Studierenden zu prüfen. 

Der Abschlussgrad „Bachelor of Engineering“ und der Studiengangstitel sind passend gewählt. Der 

Schwerpunkt liegt eindeutig auf einer Anwendungsorientierung in der chemischen Industrie. Hierfür 

sind methodisch und ingenieurwissenschaftlich alle erforderlichen Facetten vorhanden. 

Eine Praxisphase ist im 5. Semester vorgesehen und wird von praxisbegleitenden Lehrveranstaltun-

gen umrahmt. Zeitpunkt und Umfang sind gut gewählt, das Anbieten begleitender Themen sicherlich 

sinnvoll. Gerade in Hinblick auf eine spätere Anstellung in der chemischen Industrie wird empfohlen, 

die Praxisphase im Ausland zu absolvieren. Studierende sollten daher über diese Möglichkeiten 

ausreichend und mit genügend Vorlauf informiert werden. 

Positiv sind die umfangreichen Arbeiten im Zuge der Praktika, welche neben der aktiven Versuchs-

durchführung auch Recherchen, Präsentationen, Berichte etc. beinhaltet. Dazu kommt eine beein-

druckende Vielfalt ans Softwaretools, welche den Studierenden zur Verfügung steht. Eine industrie-

nahe Prüfungsform in Form eines Design-Kurses währe ggf. noch eine effektive Ergänzung zum 

Studienabschluss. 

Insbesondere in den zahlreichen Praktika werden die Studierenden sehr aktiv gefordert, was Vor-

bereitung, Durchführung, Auswertung, Ausarbeitung des Berichts und Abhalten einer Präsentation 

anbelangt. Daneben bieten das Praxismodul als auch die Anfertigung der Bachelorarbeit die Mög-

lichkeit, sich gezielt an ein interessierendes Unternehmen zu wenden und dort den eigenen Neigun-

gen entsprechend vertieft zu arbeiten bzw. das Erlernte anzuwenden. Zu überdenken wäre aus Sicht 

der Gutachtergruppe, innerhalb der Praktika zur „Chemtronik“ die Verfahrenstechnik-Praktikums-

stände zu reduzieren und dafür spezielle chemtronische Praktikumsstände einzurichten. Denkbar 
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wären hier Schwerpunkte der „Automatisierungs- und Regelungstechnik“ sowie auch der „verein-

fachte Programmierung“ aus Sicht der Gutachtergruppe. 

Die Belastung im finalen Semester mit der Bachelorarbeit bei gleichzeitiger Belastung durch ausste-

hende Pflichtfächer scheint recht hoch und sollte überdacht bzw. zumindest entsprechend organi-

siert werden. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlungen: 

 Das siebte Semester sollte hinsichtlich der Abschlussarbeit und der parallel zu belegenden 

Module, insbesondere bei externen Arbeiten, besser strukturiert werden. 

Studiengang „Umwelttechnologie“ (B.Eng.) 

Sachstand 

(s. studiengangsübergreifende Aspekte)  

In den ersten beiden Semestern erfolgt die Vermittlung mathematisch-naturwissenschaftlicher und 

ingenieurswissenschaftlicher Grundlagen. Im ersten Semester belegen die Studierenden die Module 

„Mathematik 1“, „Angewandte Informatik“, „Technische Physik“, „Technische Mechanik“, „Chemie 

Grundlagen“ und „Physikalische Chemie“. Im zweiten Semester folgen die Module „Mathematik 2“, 

„Wärme- und Stofftransportprozesse“, „Messtechnik“, „Einführung in Umwelttechnologie“, „Spra-

chen“, „Arbeitssicherheit“ und „Anorganische Chemie“.  

Im dritten und vierten Semester belegen die Studierenden studiengangspezifische Kernmodule. Für 

das dritte Semester sind die Module „Werkstofftechnik und Materialwissenschaften 1“, „Anlagen-

bau“, „Chemische Verfahrenstechnik“, „Thermische Verfahrenstechnik“, „Mechanische Verfahrens-

technik 1“, „Organische Chemie“ vorgesehen. Im vierten Semester belegen die Studierenden die 

Module „Werkstofftechnik und Materialwissenschaften 2“, „Apparatebau“, „Gewässer- und Boden-

schutz“, „Recyclingtechnologien“, „Mechanische Verfahrenstechnik 2“ und „Umweltanalytik und Um-

weltmesstechnik“. 

Im fünften Semester sind die „Praxisbegleitende Lehrveranstaltung“ und die „Praxisphase“ (18 Wo-

chen) vorgesehen. Das praktische Studiensemester – die „Praxisphase“ – ist nach Angaben im Stu-

dienplan ist in einem geeigneten Betrieb zu absolvieren, in dem anspruchsvolle Tätigkeiten durch-

geführt bzw. anspruchsvolle Projekte bearbeitet werden, die einen breiten Einblick in die Tätigkeit 

eines/-r Umwelttechnologen/-in beispielsweise in den folgenden Bereichen vermitteln: Umweltmess-
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technik, Abfallwirtschaft, Gewässer- und Bodenschutz, Luftreinhaltung & Immissionsschutz, Pro-

jektengineering umwelttechnischer Anlagen, Recycling, Genehmigungsverfahren / Behördenma-

nagement, Instandhaltung bzw. Ressourceneffizienz-Management. 

Aufbauend auf den Studieninhalten der vorherigen Semester werden im 6. und 7. Semester fach-

wissenschaftliche Wahlpflichtmodule zur individuellen fachlichen Vertiefung des Studiums angebo-

ten. Ebenfalls erfolgt in diesen beiden Semestern eine weitergehende Spezialisierung der umwelt-

technologischen Bereiche, dies gilt besonders in den Gebieten Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft 

und Ressourceneffizienz. Im sechsten Semester folgen die Module „FWPM I“, „Ressourceneffiziente 

Materialformulierung“, „Immissionsschutz und Luftreinhaltung“, „Ökobilanzierung & Modellbildung & 

Toxikologie“, „Green Technology“ und „Circular Economy“. Im siebten Semester schließen die Stu-

dierenden das Studium mit den Modulen „FWPM II“, „Simulationsmethoden der Umwelttechnologie“, 

„Nachhaltiges Produktdesign“, „Umweltrecht, Haftungsrecht & Genehmigungsverfahren“ sowie „Ba-

chelorarbeit“ ab. 

25 Module enthalten Praktikumseinheiten (Laborpraktika), 10 Module enthalten keine solche Einhei-

ten. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Eingangsvoraussetzungen der Studierenden mit dem Hintergrund einer Ausbildung oder Fach-

hochschulreife können sehr unterschiedlich sein. Sie entsprechen aber dem üblichen Spektrum der 

Eingangsqualifikationen oder Zugangsvoraussetzungen. Bei den Erstsemestermodulen und damit 

verbundenen Praktika sollte gesondert auf die selbständige Vorbereitung, vorhandene Unterlagen 

(Skript) und/oder Möglichkeiten eines Vorkurses bei bestimmten Fächern bei der Zulassung zum 

Studium hingewiesen werden. Nach Ansicht der Gutachtergruppe sollte zu jedem Praktikum im Vor-

feld eine Einführung angeboten werden. 

Im Grundstudium wird in Semester 1 bis 3 ein starker Fokus auf die Umweltprozesstechnologien 

gelegt, d. h. mechanische, thermische und chemische Verfahrenstechnik. Die Grundpraktika passen 

näher zum Profil des Bachelor Chemieingenieurwesen als zum Bachelor Umwelttechnologie. Es 

wäre wünschenswert, hier eine frühere Profilierung auch der Praktika hinsichtlich der Kernstudien-

inhalte Umwelttechnologie anzubieten. Die Reihenfolge der Studienangebote ist stimmig. Es wird 

hinsichtlich der großen Herausforderungen der Nachhaltigkeit und deren umwelttechnischer Umset-

zung (Green Deal) angeregt, Wahlpflichtmodule zu aktuellen Themen bereits früh im Studium anzu-

bieten, also spätestens ab Semester 4 und durchgehend bis zum Semester 7. Wichtige Umweltthe-

men werden erst relativ spät im fortschreitenden Vertiefungsstudium (Semester 6, 7) und damit sehr 

spät für eine Vertiefung und Profilierung angeboten. Das Angebot zum Studium der überfachlichen 

Kompetenzen (Soft Skills) sollte im Modulhandbuch stärker hervorgehoben werden. 
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Der Studiengangstitel Umwelttechnologie wurde während der Begehung diskutiert. Er wurde be-

wusst gewählt, weil er über den Begriff Umwelttechnik hinausgeht und den Bereich Chemie ein-

schließt. Er ist nach Ansicht der Gutachtergruppe passend gewählt. Der Abschlussgrad eines Ba-

chelor of Engineering ist aus Sicht der Gutachter angemessen. 

Die Freiräume für das Praxissemester in Semester 5 sind gegeben. 2/3 der Abschlussarbeiten wer-

den extern geschrieben, also in Unternehmen und sonstigen Einrichtungen. Die Freiräume bezüglich 

eines Auslandssemesters sind gegeben, hier scheint aber noch Potenzial zu sein, auch in Unter-

nehmen abseits der Chemiebranche weitere Pfade zu erschließen und über ERASMUS und inter-

nationale Kooperationsverträge Pfade zu erschließen. Da die Studierenden sich momentan in der 

ersten Kohorte des neuen Studiengangs vor dem vierten Semester befinden, liegen noch keine Er-

fahrungen im Wahlpflichtbereich vor.  

Die Angebote zur Vorbereitung und Begleitung des Praxissemesters sind angemessen. Es wird die 

Praxisbegleitende Veranstaltung angeboten, die Studierenden präsentieren im Anschluss an das 

Praxissemester zu ihren Erfahrungen.  

Der hohe Praktikumsanteil in den Modulen ist beispielhaft und vorbildlich. Es handelt sich aus-

schließlich um Präsenzpraktika mit einem hohen Aktivierungsanteil der Studierenden. Durch die 

enge und persönliche Verknüpfung des Studienganges in die Wirtschaft besteht gute Gelegenheit, 

sich ein praxisbezogenes Thema für Praxissemester und Bachelor-Thesis zu suchen. Der beeindru-

ckend hohe Anteil von Softwareangeboten lässt lediglich den Methodenkoffer an Umweltbewer-

tungstools vermissen (quantitative ökologische Bewertung) vermissen. Beispiele hierfür wären Car-

bon Footprint-Modelle oder LCA-Modelle und Interpretationen, die Erstellung von Stoffstromanaly-

sen (Sankey-Diagramme), Lebenszyklusanalysen, Life-Cycle Cost oder Cost-Benefit-Analysen für 

Angewandte Prozessketten, das Kennenlernen und Bewerten von Tools wie der Ökoeffizienzana-

lyse der BASF. 

Das Wahlpflichtangebot, des mit dem Sommersemester 2022 erstmals im Studiengang Umwelttech-

nologie angeboten wird, könnte noch transparenter hinsichtlich einer übersichtliche Gesamtliste wer-

den, vor allem im Hinblick auf die angekündigten Hybridangebote in standortübergreifender Zusam-

menarbeit. Neben der grundständigen fundierten Ausbildung von Umweltingenieuren könnten im 

Curriculum noch stärker Trendthemen standortübergreifend angeboten werden, die eine stärkere 

und ggf. auch frühere Profilbildung der Studierenden gemäß ihrem beruflichen Hintergrund (Ausbil-

dung), Interessen und Neigungen ermöglichen. Themenbeispiele sind Energierückgewinnung, Roh-

stoffknappheit, Rohstoffkritikalität, Rohstoffwende, Rohstoffsubstitution, Rohstoffleasing, Null-Emis-

sions-Techniken und -Strategien, Produktion und Einsatz von Erneuerbaren Energien im Unterneh-

men, Klimaschutz-Techniken und -Engineering, Defossilierungsstrategien. 
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Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlungen:  

 Es sollte ein Einführungsangebotes im Vorfeld des Praktikums angeboten werden, insbesondere 

bei Erstsemesterpraktika für Studierende mit ganz unterschiedlichem Hintergrund. 

2.1.3 Mobilität (§ 12 Abs. 1 Satz 4 MRVO) 

a) Studiengangsübergreifende Aspekte 

Sachstand 

Im Hinblick auf die Internationalisierung der Märkte und zum Aufbau interkultureller Kompetenzen 

wird den Studierenden der vorliegenden Studiengänge nach Angaben im Selbstbericht ein Aus-

landssemester oder ein Praktikum im Ausland empfohlen.  

Über Hochschul-Partnerschaften der Fakultät für Chemische Technologie und Wirtschaft sowie das 

International Office der TH Rosenheim wird ein Auslandssemester unterstützt. Über die ausländi-

schen Hochschulkooperationen der Fakultät hinaus haben die Studierenden die Möglichkeit, sich 

über das Kontingent der TH Rosenheim für weitere Partnerhochschulen zu bewerben. Das Mobili-

tätsfenster hierfür liegt in allen vorliegenden Studiengängen zwischen dem 3. und 7. Semester. Eine 

obligatorisch vorgesehene Vorabanfrage auf Anrechnung von Kompetenzen bei der zuständigen 

Prüfungskommission der Fakultät für Chemische Technologie und Wirtschaft gibt den Studierenden 

vor Antritt des Auslandssemesters eine verbindliche Auskunft über eine Anrechenbarkeit der beleg-

ten Kurse und Module. Die Option, ein Semester (inkl. Praxissemester) im Ausland abzuleisten, 

wurde bisher von sieben Studierenden der Fakultät für Chemische Technologie und Wirtschaft wahr-

genommen. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Studentische Mobilität und das Erbringen von Prüfungsleistungen im Ausland werden von der Hoch-

schule ausdrücklich gewünscht. So steht den Studierenden beispielsweise eine Datenbank mit 

Hochschulkooperationen zur Verfügung, die sich den Studiengängen entsprechend ordnen lässt. 

Ebenfalls gibt es eine Reihe Kooperationsmöglichkeiten mit ausländischen Hochschulen. Das aka-

demische Auslandsamt der Hochschule unterstützt die Studierenden bei der Organisation und 

Durchführung ihres Auslandsaufenthaltes. 

Nach Meinung der Gutachtergruppe unterstützt die Hochschule in angemessener Weise die studen-

tische Mobilität. 
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Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

b) Studiengangsspezifische Bewertung (nicht angezeigt) 

2.1.4 Personelle Ausstattung (§ 12 Abs. 2 MRVO) 

a) Studiengangsübergreifende Aspekte 

Sachstand 

An der Fakultät für Chemische Technologie und Wirtschaft sind nach Angaben im Selbstbericht ab 

Wintersemester 2021/22 7 hauptamtliche Professorinnen bzw. Professoren mit je 18 SWS Lehrde-

putat pro Semester im chemisch-technologischen Bereich tätig. Zwei Lehrkräfte für besondere Auf-

gaben und zwei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten eine zusätzliche Lehrka-

pazität von 28 SWS pro Semester.  

Für die drei Bachelorstudiengänge „Chemieingenieurwesen“ (B.Eng.), „Chemtronik“ (B.Eng.) und 

„Umwelttechnologie“ (B.Eng.) steht damit ein Lehrdeputat von 226 SWS (ohne Deputatsermäßigun-

gen) zur Verfügung. Ergänzt wird die Lehrkapazität durch externe Lehrbeauftragte. Das Verhältnis 

zwischen den geleisteten Lehrstunden von hauptamtlichen Professorinnen und Professoren sowie 

Lehrbeauftragten ist in Tabelle 17 („Lehrbedarf und Lehrkapazität technologische Studiengänge“, S. 

42 im Selbstbericht) einzusehen. Das Verhältnis wird sich nach Auskunft der Hochschule im Laufe 

der kommenden Semester verschieben, da im Ausbau der Studiengänge weitere Planstellen vorge-

sehen sind. Für die chemisch-technologischen Studiengänge sind in den nächsten beiden Semes-

tern 2 Planstellen-Professuren vorgesehen. 

Die für die TH Rosenheim gültigen Kriterien sind in der Berufungsordnung in Anhang 12 zum Selbst-

bericht zu finden. Darunter fallen beispielsweise die notwendigen Erfahrungen in der Lehre, eine 

mindestens dreijährige Industriepraxis sowie bisherige oder künftig geplante Forschung. Durch 

diese und die im bayerischen Hochschulpersonalgesetzes (BayHSchPG) festgelegten Einstellungs-

voraussetzungen und Vorschriften für Berufungsverfahren ist nach Einschätzung der Hochschule 

eine angemessene wissenschaftliche und berufspraktische Qualifikation sichergestellt. Insbeson-

dere wird bei der Berufung neuer Professorinnen und Professoren über den Einbezug der Frauen-

beauftragten sowie eine entsprechende Ausschreibung auf ein ausgewogenes Geschlechterverhält-

nis hingewirkt. 

Lehrbeauftragte der Fakultät müssen nach Auskunft der Hochschule die folgenden formellen Vo-

raussetzungen mitbringen: abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische Eignung sowie min-

destens dreijährige berufliche Praxis. Sie dürfen maximal 9 SWS pro Semester kumulativ an allen 
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Hochschulen des Freistaats Bayern leisten und stehen im öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnis zur 

Technischen Hochschule Rosenheim. Sie sind somit selbstständig tätig. Die Vergütung der Lehrbe-

auftragten ist in den LLHVV geregelt. Die Lehrbeauftragten der Fakultät für Chemische Technologie 

und Wirtschaft werden vorrangig aufgrund ihres Fachwissens sowie ihres Praxisbezugs ausgewählt. 

Zur Weiterqualifikation des Lehrpersonals arbeitet die TH Rosenheim nach eigenen Angaben im 

Bereich der didaktischen Fortbildungsmaßnahmen mit dem „Zentrum für Hochschuldidaktik der bay-

erischen Fachhochschulen“ (DiZ) zusammen. Das DiZ ist eine eigenständige, dem bayerischen 

StMWK unmittelbar nachgeordnete Behörde. Für alle neu berufenen Professorinnen und Professo-

ren des Landes Bayern ist der Besuch eines viertägigen didaktischen Grundlagenseminars und ei-

nes eintägigen Seminars zu den Rechtsgrundlagen der Lehre beim DiZ verpflichtend. Darüber hin-

aus bietet das DiZ zahlreiche Seminare zu unterschiedlichen Themen der Lehre an, die von allen 

Dozentinnen und Dozenten der TH Rosenheim wahrgenommen werden können. Jedes Jahr finden 

zudem didaktische Weiterbildungsveranstaltungen des DiZ auch direkt vor Ort an der TH Rosenheim 

statt. Weitere Schulungsangebote sind in Anhang 13 zum Selbstbericht aufgelistet. 

In den drei vorliegenden Studiengängen werden Synergien innerhalb der Fakultät genutzt. Tabelle 

18 im Selbstbericht („Synergienutzung der Studiengänge“, S. 46f) weist die für die Studierenden der 

drei Studiengänge gemeinsam gehaltenen Module aus sowie die dadurch eingesparten SWS. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Insgesamt erscheint die adäquate Durchführung des Studiengangs ist nach Ansicht der Gutachter-

gruppe hinsichtlich der qualitativen und quantitativen personellen Ausstattung gesichert. Die Beru-

fungsschwerpunkte sichern die zu realisierende fachliche Bandbreite in der Lehre nach Meinung der 

Gutachtergruppe ab. Die erforderliche Lehre wird mehrheitlich von hauptamtliches Lehrpersonal ab-

gedeckt, welche durch fachlich gut ausgewählte externe Lehrbeauftragte ergänzt werden. Zur Wei-

terqualifikation des Lehrpersonals arbeitet die Hochschule im Bereich der didaktischen Fortbildungs-

maßnahmen mit dem Zentrum für Hochschuldidaktik der bayerischen Fachhochschulen (DiZ) zu-

sammen. Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung sind somit umfassend vorhan-

den.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 
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b) Studiengangsspezifische Bewertung (nicht angezeigt) 

2.1.5 Ressourcenausstattung (§ 12 Abs. 3 MRVO) 

a) Studiengangsübergreifende Aspekte 

Sachstand 

Das hauptamtliche Lehrpersonal wird durch administrative (Studiengangsassistenz, Sekretariat, Re-

ferentin des Dekans) und technische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Fakultät für Chemische 

Technologie und Wirtschaft unterstützt. Jeder Studiengang verfügt über eine Studiengangsassistenz 

(0,5 Stellen) und wird des Weiteren durch das Sekretariat unterstützt (vgl. Anhang 14 zum Selbst-

bericht). Es ergaben sich zum 01.04.2021 für die nachfolgenden Gruppen folgende personenbezo-

gene Geschlechterverhältnisse:  

• 11 hauptamtliche Professoren (davon 4 weibliche)  

• 2 wissenschaftliche Mitarbeiter (beide weiblich)  

• 3 Laboringenieure  

• 2 Labormitarbeiter (davon 1 weibliche)  

• 8 Verwaltungsangestellte (davon 7 weibliche)  

Die Bereitstellung betriebsbereiter Räumlichkeiten erfolgt nach Auskunft im Selbstbericht durch die 

Campus GmbH, getragen durch die Stadt Burghausen und den Landkreis Altötting, im Rahmen des 

Regionalisierungskonzepts. Die vorgesehenen Räumlichkeiten bieten die Möglichkeit, sowohl Fron-

talunterricht als auch gruppenorientierte und interaktive Lehrformen einzusetzen. Alle Räumlichkei-

ten sind hell und lichtdurchflutet, nach aktuellem Stand der Technik ausgestattet und verfügen über 

Präsentationsmöglichkeiten, die eine interaktive Lehre ermöglichen. In den Lehrräumen sind Bea-

mer beziehungsweise Active Boards, Whiteboards und Flip-Charts mit Moderationskoffern sowie 

mobile Pinnwände vorhanden.  

Eine Anbindung an den Hochschulserver der TH Rosenheim mit Internetanschluss, auch über Wire-

less-LAN, ist in allen Räumen des B- und C-Gebäudes gegeben (A-Gebäude in Planung). Allen 

Studierenden der Fakultät für Chemische Technologie und Wirtschaft ist es möglich, sich mit einem 

Passwort über Wireless-LAN in das Hochschulnetz und ins Intranet der TH Rosenheim einzuloggen. 

Zudem stehen moderne Druck-/ Scan-/ Kopier-Multifunktionsgeräte zur Verfügung. Im Gebäude C 

der Fakultät sind für die Lehre neben Seminarräumen in verschiedenen Größen auch Räumlichkei-

ten für die Arbeit in Kleingruppen sowie ein Rechner-Lehrraum mit PC‘s, auf denen gängige DV- und 

fachspezifische Programme installiert sind, vorhanden. Eine Übersicht der verfügbaren Lizenzen, 
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aufgeteilt nach mobil oder stationär nutzbar, ist in Tabelle 19 („Übersicht Angebot Studierenden-

Software“, S. 49 im Selbstbericht) zu finden. 

Die Räumlichkeiten können auch außerhalb der Veranstaltungen von Studierenden genutzt werden. 

Im Gebäude C befinden sich ebenfalls die Labore für Messtechnik, Informatik, Automatisierungs-

technik sowie Physik und Thermodynamik. Zudem bietet es zwei Aufenthaltsräume für Studierende. 

Im Erdgeschoss des Gebäudes ist die Einrichtung einer Cafeteria geplant, in welcher es möglich 

sein wird Mahlzeiten oder Kaffee zu kaufen und zu konsumieren. Die Fertigstellung wird im Winter-

semester 2021/2022 erfolgen. 

Unmittelbar neben dem Gebäude C wurde das Gebäude B der Fakultät für Chemische Technologie 

und Wirtschaft errichtet. In diesem Gebäude sind ein Audimax mit 178 Plätzen, zwei Hörsäle mit je 

100 Plätzen sowie 3 weitere flexibel nutzbare Seminarräume mit 35 bis 80 Plätzen zu finden. Im 

Gebäude A (bestehender Bau) sind weitere Flächen vorhanden, die für den zukünftigen Campus-

Ausbau erschlossen werden. Dieses Gebäude wird bis zum Wintersemester 2021/22 umgebaut 

bzw. saniert. Nach dem voraussichtlichen Abschluss der Bauarbeiten wird dort ein Study Service 

Center zu finden sein, in dem alle Hauptansprechpartner (u.a. Prüfungs- und Studienamt, sowie 

Studiengangsassistenzen und Sekretariat) der Studierenden räumlich zusammengefasst werden. 

Ebenso werden im Gebäude A studentische Arbeits- und Lernplätze für Gruppenarbeiten und 

Selbststudium eingerichtet. Darüber hinaus soll auch eine Hybrid-Bibliothek integriert werden. 

Das aktuelle Bibliothekskonzept besteht aus drei Säulen: 1. Säule: Ausleihe von Fachliteratur in der 

Stadtbibliothek Burghausen, bereitgestellt von der WACKER Fachbibliothek; 2. Säule: Fernleihe mit 

Lieferung aller Medien an die Stadtbibliothek, inkl. Printmedien aus Rosenheim; 3. Säule: elektroni-

sche Medien mit Recherche & Online-Zugriff auf >110.000 E-Medien im Bibliotheksnetz der TH Ro-

senheim. 

Die Labor- und Praktikumsräume befinden sich seit 2016 im Berufsbildungswerk BBiW. Dort stehen 

der Hochschule auf ca. 800 m² Nutzfläche folgende Labore zur Verfügung: 2 Chemielabore, 2 Ana-

lytiklabore, 1 Labor für mechanische Verfahrenstechnik, 1 Labor für chemische und thermische Ver-

fahrenstechnik sowie 1 Labor für Materialwissenschaften und Werkstofftechnik. Einzelne Einrichtun-

gen des BBiW können bei Verfügbarkeit und Bedarf durch die Hochschule genutzt werden, insbe-

sondere Technikumsanlagen. Dadurch kann, teilweise auch unter erhöhtem Lehraufwand und unter 

Einbeziehung temporärer Räume für Praktika mit geringen Raumanforderungen in Gebäude C, der 

Praktikumsbetrieb bei den aktuellen Studierendenzahlen gewährleistet werden. Die aktuelle räumli-

che Situation im Bereich Labore bedingt nach Auskunft im Selbstbericht allerdings, dass interne 

Abschlussarbeiten, laborintensive Forschungs- und Entwicklungsprojekte und Investitionen in Erst-

ausstattung nur bedingt durchführbar sind, und für technische Anlagen mit größerem Platzbedarf 

oder Geräte mit speziellen Raumanforderungen aktuell nur äußerst bedingt Flächen vorhanden sind. 
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Der Neubau eines Laborgebäudes, das knapp 3000 m² Nutzfläche einschließlich eines Technikums 

bieten wird, ist seit Gründung des Standorts in Planung und sollte nach der ursprünglichen Zeit-

schiene spätestens in 2020 fertiggestellt werden. Nach aktuellem Stand wird nun ein Baubeginn 

Ende 2021 erwartet, mit einer geplanten Fertigstellung spätestens in 2024. 

Die Verteilung der Unterrichtsräume der Fakultät erfolgt selbstverwaltet. Dadurch kann lokal und 

flexibel auf die aktuellen Belange reagiert werden. Die Lehrveranstaltungszeiten und -räumlichkeiten 

werden vom Personal der Fakultät in das Stundenplantool (StarPlan) der TH Rosenheim eingetra-

gen. Die Organisation der Studiengänge erfolgt vor Ort durch nichtwissenschaftliches Personal.  

Die Fakultät finanziert sich nach eigenen Angaben sowohl über die zugeteilten Finanzmittel der TH 

Rosenheim als auch über Drittmittel aus Forschungsprojekten. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Insgesamt ist die sachliche und räumliche Ausstattung für die Studiengänge gut, insbesondere um 

die Studiengangsziele zu erreichen. Die Infrastruktur/Gebäude- und Bibliothekausstattung ist aus-

reichend und sehr modern auch wenn pandemiebedingt eine Vor-Ort-Begutachtung nicht möglich 

war, so dass diese nur nach Aktenlage beurteilt werden konnte. 

Ungeachtet dessen verfügt die Hochschule über eine gut ausgestattete Bibliothek und eine Vielzahl 

von Lehre und Forschung unterstützenden Laboren. Es steht ausreichend nichtwissenschaftliches 

Personal zur Verfügung, um das Studienprogramm zu unterstützen. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

b) Studiengangsspezifische Bewertung 

2.1.6 Prüfungssystem (§ 12 Abs. 4 MRVO) 

a) Studiengangsübergreifende Aspekte 

Sachstand 

Alle Module sind aufgrund ihres Workloads mit 5 bzw. in Ausnahmen mit 10 ECTS-Punkten bewer-

tet. Die bei den Prüfungen erzielten Einzelnoten fließen nach Angaben im Selbstbericht mit Noten-

gewichtung in die Gesamtnote ein, die sich aus der Wertigkeit des betreffenden Moduls und dessen 

Kreditierung mit ECTS-Punkten herleitet. Folgende Arten von Prüfungen sind in den vorliegenden 

Studiengängen festgelegt:  

• Bachelorarbeit (BA)  
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• mündliche Prüfung (mdlP)  

• Praxisbericht und Seminarvortrag  

• Prüfungsstudienarbeit (PStA)  

• schriftliche Prüfung (schrP)  

• online Prüfung (OPSTA)  

In allen drei vorliegenden Studiengängen wird gemäß Angaben in den Modulhandbüchern in den 

Pflichtmodulen überwiegend die Prüfungsform Klausur („schrP 60-180 min“ bzw. „schrP 60-90 min“) 

angeboten. Daneben werden in allen drei Studiengängen Praktikumsberichte erarbeitet. In Wahl-

pflichtmodulen sind unter anderem auch mündliche Prüfungen vorgesehen. 

Die Prüfungen werden laut Auskunft der Hochschule entsprechend den im Modulhandbuch be-

schriebenen Inhalte und Lernziele gestaltet. In den Prüfungen wird überprüft, ob die Lehrinhalte 

aufgenommen und verstanden wurden, sowie anwendungsorientiert umgesetzt werden können.  

Wurde eine Prüfung mit der Note „nicht ausreichend" bewertet, kann sie einmal wiederholt werden. 

Eine zweite Wiederholung („Drittversuch“) ist bei insgesamt höchstens vier Prüfungen möglich. Eine 

dritte Wiederholung ist ausgeschlossen. Art und Rahmen für die Dauer der Prüfungen sind für jedes 

Modul in der Studien- und Prüfungsordnung sowie im Studienplan festgelegt. Die detaillierten Prü-

fungsmodalitäten innerhalb der gegebenen Rahmenbedingungen werden durch die Prüfungskom-

mission auf Vorschlag des Prüfenden festgesetzt und einschließlich der zugelassenen Hilfsmittel 

über die Ankündigungen der Leistungsnachweise bekanntgegeben.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Prüfungsformen sind modulbezogen und kompetenzorientiert ausgelegt. Zum aktuellen Zeit-

punkt sind in allen Studiengängen überwiegend schriftliche Klausuren als Prüfungsleistung vorge-

sehen. Die Varianz der Prüfungsformen sollte daher erhöht werden. Besonders positiv wird aus Stu-

dierenden- und Verwaltungsperspektive die Regelung zur Abmeldung von Prüfungen wahrgenom-

men, da Studierenden bei Nicht-Erscheinen kein Fehlversuch verbucht wird.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlungen: 

 Die Varianz der Prüfungsformen sollte erhöht werden. 
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b) Studiengangsspezifische Bewertung (nicht angezeigt) 

2.1.7 Studierbarkeit (§ 12 Abs. 5 MRVO) 

a) Studiengangsübergreifende Aspekte 

Sachstand 

Die Studierbarkeit wird nach Angaben der Hochschule insbesondere durch die Regelmäßigkeit des 

Modulangebots gewährleistet. Alle Module werden im jährlichen Turnus angeboten. Das Modulan-

gebot wird zu Beginn eines jeden Semesters verbindlich im Studienplan bekannt gegeben und über 

die Homepage der TH Rosenheim veröffentlicht. Dieser rechtsverbindliche Studienplan enthält auf 

Grundlage der Studien- und Prüfungsordnung und des Modulhandbuchs je Veranstaltung die jewei-

lige Prüfungsform.  

Vor Beginn des Studiums erhalten die Studierenden einen Willkommenspaket, welches die nachfol-

genden Dokumente beinhaltet: Standortspezifisches Begrüßungsschreiben; Weibliche Studierende: 

Mentoring Flyer; Student Card oder Anschreiben; Studienleitfaden; Flyer Vorkurse; Zugangsdaten; 

Informationsmaterial bzgl. Hochschulsport; Infoflyer „Erstsemester-Chill-In“ von der Hochschulge-

meinde; Flyer „Alles Neu“; Infoflyer bzw. Einladung auf die Erstsemesterhütte. 

Sollten vor oder im Verlauf des Studiums fachliche, organisatorische oder persönliche Fragen auf-

treten, stehen den Studierenden verschiedene Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung. Dies sind die 

Studienfachberatung, die Studiengangsleitung bzw. die Studiengangsassistenz. Eine weitere Mög-

lichkeit bieten die Beratungsangebote der Zentralen Studienberatung der TH Rosenheim.  

Die Prüfungsbelastung ist nach Einschätzung der Hochschule ausgewogen über das Studium ver-

teilt. Im Zuge der Überarbeitung der Prüfungs- und Studienordnung des Studiengangs „Chemiein-

genieurwesen“ (B.Eng.) wurde unter Einbeziehung der Studierenden und deren Feedback eine Op-

timierung hinsichtlich der Verteilung der Prüfungsleistungen und -belastung durch konsequente Mo-

dularisierung erreicht. Diese wurde auch in die neu ausgearbeiteten Studiengänge „Chemtronik“ 

(B.Eng.) und „Umwelttechnologie“ (B.Eng.) übernommen.  

Die schriftlichen Prüfungen finden regulär in einem Prüfungszeitraum unmittelbar im Anschluss an 

den jeweiligen Vorlesungszeitraum statt. Details sind dem jeweiligen Terminplan der TH Rosenheim 

zu entnehmen (vgl. Anhang 15.1 und 15.2 zum Selbstbericht). Die Fakultät bietet nach eigenen 

Angaben alle Prüfungen in jedem Semester an, so dass halbjährig Wiederholungsklausuren ange-

boten werden, wodurch sich die Studierbarkeit erhöht und Freiraum für individuelle Prüfungspläne 

der Studierenden geschaffen werden. Die Prüfungstermine werden dezentral an der Fakultät und 

unabhängig von den anderen Standorten der TH Rosenheim koordiniert. Bei der Planung der Ter-

mine wird besonders darauf Wert gelegt, dass sich keine Klausuren überschneiden. Dies gilt sowohl 



Akkreditierungsbericht: Bündel „Chemieingenieurwesen“ (B.Eng.), „Chemtronik“ (B.Eng.), „Umwelttechnologie“ (B.Eng.) 

Seite 43 | 65 

für die Uhrzeiten als auch die Tage. Ebenso wird in der Regel sichergestellt, dass Studierende keine 

Pflichtprüfungen aus ihren jeweiligen Regelsemestern an zwei aufeinanderfolgenden Tagen oder 

gar am selben Tag ablegen müssen. Diese Planung wird dadurch begünstigt, dass in keinem Se-

mester mehr als sechs reguläre Prüfungen abgelegt werden müssen (Anhang 15.3 und 15.4). 

Die erfolgreiche Teilnahme an den Praktika ist die Zulassungsvoraussetzung für die Klausuren in 

den Modulen mit Praktikumsanteil. Um die Studierbarkeit zu gewährleisten, wird bei der Stunden-

planung darauf geachtet, dass während der Praktika keine Lehrveranstaltungen stattfinden. Durch 

eine zentrale Planung aller Praktikumstermine kommt es zudem zu keinen Überschneidungen der 

Termine einer einzelnen Gruppe. Die Praktika sind bereits einige Wochen vor dem Prüfungszeitraum 

beendet, sodass die Studierenden sich im letzten Drittel des Semesters vollumfänglich auf die Prü-

fungsvorbereitung konzentrieren können.  

Eine Überschneidung in der Stundenplanung einzelner Wahlpflichtmodule untereinander bzw. mit 

Pflichtvorlesungen kann nach Angaben in den Studienplänen der jeweiligen Studiengänge jedoch 

nicht ausgeschlossen werden. 

Die Workload-Erhebungen finden nach Auskunft der Hochschule im Rahmen der Lehrveranstal-

tungsevaluationen statt und fließen in den Lehrbericht ein (vgl. Abschnitt „Studienerfolg“). Ebenso 

erfolgt am Ende jedes Semesters ein Feedbackgespräch der Studierendenvertreter mit der jeweili-

gen Studiengangsleitung und der Institutsleitung (künftig Dekan bzw. Dekanin), worin u. a. sowohl 

der Workload als auch die Prüfungsbelastung regelmäßig gemeinsam reflektiert wird. Im Zuge sol-

cher Feedbackgespräche wurde die umgesetzte Modulverkleinerung im Studiengang „Chemieinge-

nieurwesen“ (B.Eng.) angeregt, wodurch die Arbeitsbelastung verringert und die Studierbarkeit er-

höht wurde. 

Zur weiteren Verbesserung der Studierbarkeit werden Tutorien in unterschiedlichen Modulen wie 

Chemie, Physik oder Mathematik angeboten. Künftig soll dieses Angebot mit weiteren Tutorien (z.B. 

Elektrotechnik) ausgebaut werden. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Studierbarkeit der Studienprogramme ist aus Sicht der Gutachtergruppe grundsätzlich gegeben. 

Eine weitgehende Überschneidungsfreiheit von Lehrveranstaltungen und Prüfungen ist für das Gut-

achtergremium gegeben. Für die neu eingerichteten Studiengänge liegen noch nicht für alle Daten 

vor, sodass nur eine Beurteilung auf Basis der theoretischen Konzepte erfolgen kann.  

Die Prüfungsbelastung erscheint insgesamt bezogen auf die Modulabschlussprüfungen für natur-

wissenschaftliche Studiengänge angemessen. Zur Erhebung der tatsächlichen Prüfungsbelastung 
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und möglicher Belastungsspitzen, ausgelöst durch Testate und Prüfungsvorleistungen, wäre ein ste-

tiges Monitoring wünschenswert. Darüber hinaus wäre aus Studierendensicht hinsichtlich der Prü-

fungsorganisation eine Entzerrung der Prüfungszeiträume wünschenswert. 

Im Sinne der Studierbarkeit wäre es zu begrüßen, die zeitliche Abfolge von theoretischer Einführung 

in den Vorlesungen und der Praxisphase in den Laborpraktika so aufeinander abzustimmen, dass 

die Grundlagen stets vor der praktischen Durchführung im Rahmen der Vorlesungen behandelt wer-

den.  

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

b) Studiengangsspezifische Bewertung (nicht angezeigt) 

2.1.8 Nicht einschlägig: Besonderer Profilanspruch (§ 12 Abs. 6 MRVO) 

2.2 Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge (§ 13 MRVO): Aktualität der fachli-

chen und wissenschaftlichen Anforderungen (§ 13 Abs. 1 MRVO) 

a) Studiengangsübergreifende Aspekte 

Sachstand 

Die Dozierenden am Campus Burghausen integrieren nach Angaben im Selbstbericht eigene For-

schungsfelder und aktuelle fachlichen Entwicklungen in die Lehre der vorliegenden Studiengänge, 

sodass die Studierenden dem gegenwärtigen und perspektivischen Stand der Technik entsprechend 

ausgebildet werden. Über den Besuch von Fachmessen oder die Veranstaltungsreihe cb-live (mo-

natliche Vorträge am Campus Burghausen) werden aktuelle Forschungsthemen zusätzlich reflek-

tiert. Die Lehrenden tragen durch eigene F&E Projekte (vgl. Tabelle 20 im Selbstbericht, S. 57) zum 

aktuellen Stand des jeweiligen Forschungsgebiets bei und lassen diese Forschungsgebiete über ein 

Angebot an fachwissenschaftlichen Wahlpflichtmodulen in die Lehre einfließen. Daneben bieten die 

Lehrenden auch Abschlussarbeiten innerhalb ihrer Forschungsbereiche an. 

Einzelne Professorinnen und Professoren sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Mitglieder in 

einschlägigen Fachverbänden (DECHEMA, VDI, GDCh bzw. GÖCh) und nehmen an Tagungen so-

wie an Fachdidaktik-Angeboten des DiZ teil. Das DiZ bietet jedes Semester auch Fachdidaktikar-

beitskreise (FDAKs) an, beispielsweise den FDAK Technische Mechanik und den FDAK Chemie. 
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Ein Austausch mit anderen Hochschulen, die ähnliche Fachrichtungen anbieten, ist über die Mit-

gliedschaft der Fakultät im Fachbereichstag Angewandte Chemie und Chemieingenieurwesen 

(FACh) gegeben.  

Die TH Rosenheim verfügt über ein Zentrum für Forschung, Entwicklung und Transfer (ZFET) mit 

zahlreichen Projekten. Den Professorinnen und Professoren stehen für die Teilnahme an Konferen-

zen/Tagungen sowie für F&E jeweils persönliche Budgets zur Verfügung. Forschungsfreisemester 

können im finanziellen Rahmen von 10 % der hauptamtlichen Professorenstellen beantragt werden. 

Jedes Semester werden die Modulinhalte von den Modulverantwortlichen auf Aktualität und Über-

schneidungen geprüft und vom Institutsrat beschlossen. Im 14-tägigen Wechsel finden während der 

Vorlesungszeit regelmäßige Treffen aller Professorinnen und Professoren des Campus Burghausen 

sowie des Fachbereichs für technologische Studiengänge statt. Dabei tauschen sich die Studien-

gangsleitungen und die Fakultätsleitung des Campus Burghausen auf Studiengangs- und Modul-

ebene aus. Ferner werden auch Industrievertreterinnen und -vertreter in die Weiterentwicklung der 

Studiengänge einbezogen. Die SPO-Änderung im Studiengang „Chemieingenieurwesen“ (B.Eng.) 

ist ein wesentliches Ergebnis dieser Verbesserungsbestrebungen. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Studiengangverantwortlichen setzen sich mit Angeboten der Green Chemistry im Hochschulwe-

sen in Deutschland (Merseburger Modell) auseinander. Mit der Neubesetzung der Professur Um-

welt- und Prozesstechnik werden im Curriculum vorgesehene innovative Themen und Trends stär-

ker in der Lehre verankert werden können (z. B. Ökobilanzierung, Erneuerbare Energien). Durch die 

enge Zusammenarbeit mit Unternehmen in der Chemieregion werden 2/3 der Abschlussarbeiten 

extern geschrieben, über den Beirat wirken Vertreter aus der Wirtschaft auch an der fachlichen und 

wissenschaftlichen Entwicklung der Studiengänge mit. Dadurch wird gewährleistet, dass fortschritt-

liche Themen der angewandten Wissenschaft auch von der Praxis her in den Studierenden zur Be-

arbeitung angetragen werden. Dennoch könnte über das Wahlpflichtangebot eine stärkere Profilie-

rung in den Studiengängen angeboten werden. Der Campus Burghausen soll kein Technologiezent-

rum, sondern als wissenschaftlicher Standort weiterentwickelt werden. Die Entwicklung eines Real-

labors und zukünftige Besetzung einer Professur im Bereich Wasserstoff ist Teil der High Tech 

Agenda Bayern. Im Bereich Lignin und Cellulose besteht bereits eine Forschungstradition in der TH 

Rosenheim über die chemische Holztechnologie. Durch das Forschungssemester (10% des Finanz-

rahmens der hauptamtlichen Professorenstellen) wird Professorinnen und Professoren die Möglich-

keit gegeben, sich außerhalb des Lehrbetriebes und Tagungsbeiträgen sowie Publikationen auf ein 

wissenschaftliches Thema zu konzentrieren oder als Gastforscher und Gastdozent im Ausland und 
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in der Industrie neue Impulse aufzugreifen. Die Professorinnen und Professoren des Campus Burg-

hausen leiten F&E-Projekte, die teilweise drittmittelfinanziert sind. Die Modulinhalte werden jedes 

Semester auf Aktualität und Überschneidungen geprüft und vom Institutsrat beschlossen.  

Die Übersicht über die F&E-Projekte zeigt, dass Studierende über Laborpraktika die Gelegenheit 

erhalten, innovative verfahrenstechnische Entwicklungen (z. B. Lignindepolymerisation) kennenzu-

lernen. Bachelorstudierende können über ihre Abschlussarbeit in Projekt eingebunden werden oder 

an einer Kooperativen Forschung Wirtschaft/Campus über ihre Praxisphase unterstützend mitwir-

ken. Es liegt in der Verantwortung des Lehrpersonals, aktuelle F&E-Ergebnisse regelmäßig bei der 

Überarbeitung des Modulhandbuches in die Module aufzunehmen. Die Module ab Semester 4 im 

Kernstudium und vertiefenden Studium erscheinen hierfür geeignet.  

Als besonders positiv wird die enge Verzahnung von Wirtschaft, Wirtschaftsförderung und Campus 

in der Region betrachtet, die dem Campus Drittmittel und eine Profilierung als Wissenschaftsstand-

ort ermöglicht, die über das normale Maß eines doch relativ kleinen Campus hinausgeht. Optimie-

rungsbedarf wird bezüglich Zeit, Freiraum und Wahlmöglichkeiten der momentan kleinen Kohorten 

gesehen. Der über die Protokolle, Klausuren und das zeitintensive Grundstudium der Prozessver-

fahrenstechnik gebundene Workload der Studierenden sollte zugunsten von Flexibilität und nei-

gungsorientierter Wahlpflicht im Grundstudium bzw. frühem Kernstudium überdacht werden, damit 

auch die an Forschung und einer wissenschaftlichen Karriere interessierten Studierenden ihre Stär-

ken ausschöpfen können. Blended Learning- und Hybrid-Angebote von standortübergreifenden Se-

minaren können das Problem gegenwärtig relativ kleiner Jahrgänge durch die interdisziplinäre Zu-

sammenarbeit lösen. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

b) Studiengangsspezifische Bewertung 

2.2.2 Lehramt (§ 13 Abs. 2 und 3 MRVO) 

(nicht einschlägig) 
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2.3 Studienerfolg (§ 14 MRVO) 

a) Studiengangsübergreifende Aspekte 

Sachstand 

Das hochschulweite Qualitätsmanagement der TH Rosenheim gewährleistet nach Einschätzung der 

Hochschule die Wirksamkeit der hochschulinternen Steuerung im Bereich Studium und Lehre sowie 

die Sicherung und kontinuierliche Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre.  

Das interne Qualitätsmanagementsystem des Campus Burghausen umfasst folgende Aspekte:  

• Regelmäßige elektronische Evaluation der Lehrveranstaltungen (inkl. Workloaderhebung) gemäß 

Evaluationsordnung (vgl. Anhang 17.1 zum Selbstbericht, „Grundsätze für die Evaluation an der 

Technischen Hochschule Rosenheim“) durch die Studierenden (vgl. Fragebogen zur Lehrveranstal-

tungs-Evaluation in Anlage 17.2 zum Selbstbericht). Die Durchführung und anonymisierte Darstel-

lung der Ergebnisse erfolgt durch die Studiengangsassistenz.  

• Erstellung des jährlichen Lehrberichts durch die Studiendekane unter Einbezug und Auswertung 

der vorhandenen Statistiken und anonymisierten Evaluationsergebnisse, sowie Formulierung von 

Verbesserungsmaßnahmen (vgl. Anhang 19 zum Selbstbericht)  

• Regelmäßige Feedbackgespräche mit der Studierendenvertretung: Austausch u.a. zum Thema 

Qualität von Studium und Lehre sowie Weiterentwicklung, Bewertung der Rahmenbedingungen, An-

regungen und Meinungen über den Einbezug bzw. die Mitwirkung der Studierenden (z. B. Studie-

rendenvertretung im Institutsrat, Umfragen bezüglich Mensa- und Bibliothekskonzept sowie Ange-

boten im Hochschulsport)  

• Gesprächsrunde mit der Studierendenvertretung zum Thema Akkreditierung: Ausarbeitung von 

Vorschlägen/Ideen über Entwicklungspotentiale der Studienprogramme für einen Zeithorizont von 3 

bis 5 Jahren durch die Studierenden (vgl. Anhang 19 zum Selbstbericht).  

• Sicherstellung der Kompetenz der Lehrenden bei deren Einstellung, im laufenden Lehrbetrieb 

(Evaluation) sowie durch Gespräche mit den Studiengangsleitern bzw. Modulverantwortlichen  

• Regelmäßige Feedbackgespräche mit den Lehrbeauftragten: Austausch u. a. zum Thema Ser-

vice/Ansprechpartner, Lehrmedienausstattung, technische Ausstattung und Betreuung, Zugang zu 

Fachliteratur, Vorwissen/ Motivation/ Mitarbeit/ Anwesenheit der Studierenden  

Das Alumni-Management der TH Rosenheim wurde zum Zeitpunkt der Berichtserstellung (Juli 2021) 

zentral überarbeitet und neugestaltet, dies betrifft u.a. die Etablierung einer Absolventenbefragung. 

Darin soll der Verbleib der Absolventinnen und Absolventen nach dem Studium sowie die rückbli-

ckende Zufriedenheit mit dem Studium an der TH Rosenheim abgebildet werden. Geplant ist, die 

Befragung in einem Turnus von zwei Jahren durchzuführen. Übergangsweise (zur Überbrückung 
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des Überarbeitungszeitraums) wird den Absolventinnen und Absolventen des Prüfungsjahrgangs 

2019/20 die Teilnahme an der Absolventenbefragung durch das Bayerische Staatsinstitut für Hoch-

schulforschung und Hochschulplanung (IHF) ermöglicht. Die Befragung wird im Wintersemester 

2021/22 (Befragungszeitraum 4. Okt. 2021- 14.Jan. 2022) in Form der bayerischen Absolventenstu-

die (BAS) durchgeführt. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Hochschule gliedert das Qualitätsmanagement grundsätzlich in studiengangsbezogene, insti-

tuts- /fakultätsbezogene und hochschulweite Bereiche. Für jeden dieser Bereiche ist eine eigene 

Führungs- bzw. Verantwortungsperson vorgesehen. Die studiengangsbezogenen Anliegen werden 

generell von der jeweiligen Studiengangsleitung, die hochschulweiten Bereiche in Rosenheim zent-

ral koordiniert. Die eingesetzten Prozesse, deren Zeitpunkt, Periodizität und Ziele waren allen Akt-

euren bekannt. Die Lehrveranstaltungen werden in einem regelmäßigen Turnus schriftlich evaluiert. 

Die erfassten studentischen Daten sind in erster Linie die Evaluierungsbögen. Der dreiseitige Eva-

luationsbogen umfasst sowohl qualitative als auch quantitative Fragen. Diese Fragen sind so konzi-

piert, dass sie für die Verbesserung einer bereits etablierten Lehrveranstaltung genützt werden kön-

nen. Ein weiterer Prozess mit studentischer Einbindung sind die semesterweisen Treffen der Studi-

engangsleitung und des gesamten Lehr- und Administrationskörpers mit den sogenannten Semes-

tersprechern. Darüber hinaus werden die Studierenden im ersten Semester zu ihren Beweggründen 

für ein Studium an der Hochschule Rosenheim und alle zwei Semester über ihre allgemeine Zufrie-

denheit befragt. Neben den bereits genannten Prozessen gibt es noch diverse Werkzeuge, um die 

generellen Studienbedingungen an der Hochschule zu verbessern. Direkt zur Überprüfung und An-

passung des Studiengangs werden nur die Prozesse, bei denen Studierende miteingebunden sind, 

herangezogen. Es wird allerdings betont auf die regelmäßig stattfindenden spontanen Gespräche 

zwischen den Akteuren hingewiesen, die auf einen familiären Campus dieser Größe selbstverständ-

lich sind und mitunter das effektivste Werkzeug des Qualitätsmanagements sind. Die Ergebnisse 

der Befragungen werden im Einzelfall analysiert und auch nur einem sehr kleinen Personenkreis in 

der vorliegenden Feinstreife zugängig gemacht. Mit den vorhandenen Prozessen kann die Hoch-

schule, sowie das Institut und der Studiengang ihre Qualität stetig verbessern. Positiv hervorzuhe-

ben ist, dass die Hochschule im letzten Jahr 2021 das Alumni-Management der TH Rosenheim 

zentral überarbeitet und neugestaltet hat, dies betrifft u. a. die Etablierung einer Absolventenbefra-

gung. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 
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b) Studiengangsspezifische Bewertung 

2.4 Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich (§ 15 MRVO) 

a) Studiengangsübergreifende Aspekte 

Sachstand 

Die TH Rosenheim verfügt nach eigenen Angaben seit 1998 über ein Gleichstellungskonzept. Die-

ses ist eine Weiterentwicklung des Gleichstellungskonzepts 2013 (vgl. Anhang 21, „Gleichstellungs-

konzept 2018“). Es wurde unter Teilnahme von und mit Wirkung für Studierende, wissenschaftlichem 

Personal (Professorinnen und Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

Lehrkräfte für besondere Aufgaben, Lehrbeauftragte) und nichtwissenschaftlichem Personal erar-

beitet. Verantwortlich für das Gleichstellungskonzept der TH Rosenheim ist die Hochschulleitung. 

Die Hochschulfrauenbeauftragte sowie die Gleichstellungsbeauftragte unterstützen die Hochschul-

leitung. Gleichstellung ist innerhalb der Hochschule mehrfach verankert:  

• Der Hochschulentwicklungsplan berücksichtigt das Thema „Diversity“, in dessen Rahmen unter 

anderem auch die Gleichstellung von Frauen und Männern Berücksichtigung findet.  

• Die Gleichstellungsbeauftragte und die Frauenbeauftragten der Fakultäten / Institute sorgen zu-

sammen mit der Hochschulfrauenbeauftragten für Aufmerksamkeit in Gleichstellungsfragen.  

Die Hochschulfrauenbeauftragte verfügt über ein Budget zur Umsetzung der konkreten Maßnahmen 

und wird von zwei Mitarbeitenden unterstützt. Die Frauenbeauftragten der Fakultäten erhalten eine 

Deputatsermäßigung von 1 SWS, um ihre Gleichstellungsarbeit leisten zu können. Ausgehend von 

der Analyse der Ist-Situation und der spezifischen Stärken und Schwächen der TH Rosenheim konn-

ten im Konsens die folgenden Ziele für das Gleichstellungskonzept der TH Rosenheim festgelegt 

werden:  

• Erhöhung der Zahl der qualifizierten Professorinnen  

• Erhöhung des Frauenanteils in leitenden Positionen (Hochschulleitung, erweitere Hochschullei-

tung, Hochschulrat, Senat, Dekanat) und in den Berufungskommissionen  

• Steigerung des Anteils von Professorinnen in technischen Studiengängen  

• Steigerung des Anteils weiblicher Lehrbeauftragter  

• Schaffung familienfreundlicher Studien-/ Arbeitsbedingungen  

• Steigerung des Anteils der Studentinnen in MINT-Fächern  
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• Steigerung des Anteils männlicher Studierender in den Studienfächern Innenarchitektur und Ge-

sundheits- und Sozialwissenschaften  

• Steigerung der Anzahl weiblicher Studierender im Mentoring-Programm  

Zur Erreichung der angegebenen Ziele werden an der TH Rosenheim bereits Maßnahmen durch-

geführt, die weitergeführt und ausgebaut werden sollen. Die meisten davon richten sich u.a. auf eine 

Erhöhung der Zahl von Frauen in Führungsfunktionen der TH Rosenheim. Im Rahmen des Qualifi-

zierungsprogramms „rein-in-die hörsäle“, einer Initiative der Landeskonferenz der Frauen- und 

Gleichstellungsbeauftragten an bayerischen Hochschulen (LaKoF Bayern / HAW), wurden im Win-

tersemester 2020/21 und im Sommersemester 2021 finanzielle Mittel für Lehraufträge für Frauen 

mit qualifizierender Berufspraxis an ihren Fakultäten bereitgestellt. Ziel des Programms ist die Ge-

winnung und Unterstützung potentieller Bewerberinnen für eine Hochschulprofessur. 

Die Fakultät achtet nach eigenen Angaben sehr darauf, ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis 

zu erreichen. Im Rahmen der Besetzung der insgesamt 11 Professuren (Stand Juli 2021) wurden 4 

Professorinnen an der Fakultät für Chemische Technologie und Wirtschaft berufen (36 %). Der Frau-

enanteil in der Professorenschaft an deutschen Hochschulen lag 2019 bei knapp 26 %, in Bayern 

bei knapp 22 %. Im Wintersemester 2020/21 wurde an der Fakultät für Chemische Technologie und 

Wirtschaft eine studentische Tutorin in einem MINT-Fach über das Frauenbeauftragten-Budget ge-

fördert. Die unterschiedlichen Ämter und Funktionen innerhalb der akademischen Selbstverwaltung 

sind entsprechend ebenfalls gleichermaßen verteilt. Der Anteil an weiblichen Studierenden der Fa-

kultät liegt bei 120 von insgesamt 347 Studierenden (rund 35 %). 

In der Integrationsvereinbarung der TH Rosenheim sind nach Angaben im Selbstbericht folgende 

Ziele festgelegt:  

• Förderung der Neueinstellung von schwerbehinderten Menschen  

• Ausbildung schwerbehinderter Menschen  

• Arbeitsplatzerhaltung schwerbehinderter Beschäftigter nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschrif-

ten  

• Förderung des beruflichen Fortkommens schwerbehinderter Menschen  

• Eingliederung von schwerbehinderten Menschen mittels betrieblicher Integrationsmaß-nahmen  

• Erhaltung der Gesundheit schwerbehinderter Menschen  

Zur Erreichung dieser Ziele arbeiten die Hochschulleitung, die Schwerbehindertenvertretung, die / 

der Beauftragte des Arbeitgebers und der Personalrat eng zusammen. Darüber hinaus werden Maß-

nahmen nach dieser Vereinbarung mit dem Integrationsamt und der Agentur für Arbeit koordiniert. 
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Die TH Rosenheim ist nach eigenen Angaben bestrebt, Studierenden mit Behinderung oder chroni-

schen Krankheiten eine möglichst ungehinderte Teilhabe am Hochschulleben zu ermöglichen. Bei 

Fragestellungen von Studienbewerbern oder Studierenden mit Behinderung oder chronischer 

Krankheit steht der Beauftragte für Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung als 

Ansprechpartner zur Verfügung. Der Nachteilsausgleich ist hochschulweit geregelt durch Art. 2 des 

Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG), § 17 der Grundordnung der TH Rosenheim sowie § 

5 der Rahmenprüfungsordnung. Bei Bedarf können für zu erbringende Studienleistungen die Bedin-

gungen modifiziert werden. Dies erfolgt in der Regel durch Absprache zwischen den entsprechen-

den Lehrenden und Studierenden. Die Gewährung des Nachteilsausgleichs erfolgt in Absprache mit 

Prüfern und Prüfungsamt und dient der Chancengleichheit. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Gutachtergruppe ist der Überzeugung, dass die TH Rosenheim sowie die Fakultät für Chemi-

sche Technologie und Wirtschaft umfassende Maßnahmen zur Gleichstellung bereitstellen. Das 

Gleichstellungskonzept wurde bereits mehrfach überarbeitet und die dort verankerten Ziele erschei-

nen realistisch und zukunftsorientiert. Im Rahmen einer zukünftigen Aktualisierung des Konzeptes 

wäre es wünschenswert, wenn das Konzept und die Erfassung der Statistiken um die Option “divers” 

erweitert werden, da das bisherige Konzept ausschließlich auf einer binären Einteilung beruht. Dar-

über hinaus wäre es wünschenswert, wenn das Gleichstellungsbüro auf zentraler Ebene um eine 

studentische Vertretung erweitert werden würde, um den Anliegen der zahlenmäßig größten Status-

gruppe gerecht zu werden. 

Entscheidungsvorschlag 

Das Kriterium ist erfüllt. 

 

b) Studiengangsspezifische Bewertung 

2.5 Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme (§ 16 MRVO) 

(nicht einschlägig) 

2.6 Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen (§ 19 MRVO) 

(nicht einschlägig) 
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2.7 Hochschulische Kooperationen (§ 20 MRVO) 

(nicht einschlägig) 

2.8 Besondere Kriterien für Bachelorausbildungsgänge an Berufsakademien (§ 21 MRVO) 

(nicht einschlägig) 
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III Begutachtungsverfahren 

1 Allgemeine Hinweise 

Aufgrund des Infektionsgeschehens mit Covid-19 ist auf eine Vor-Ort-Begutachtung verzichtet wor-

den. Die Gespräche wurden in einem virtuellen Rahmen durchgeführt. 

2 Rechtliche Grundlagen 

 Akkreditierungsstaatsvertrag 

 Verordnung zur Regelung der Studienakkreditierung nach dem Studienakkreditierungsstaats-

vertrag (Bayerische Studienakkreditierungsverordnung – BayStudAkkV) 

3 Gutachtergremium 

a) Hochschullehrerinnen / Hochschullehrer 

 Prof. Dr.-Ing. Susanne Hartard, Professorin Industrielle Ökologie, FB Umweltwirt-

schaft/-recht, FR Umweltwirtschaft, Umwelt-Campus Birkenfeld, Hochschule Trier 

 Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Lange, Chemische Verfahrens- und Anlagentechnik, Technische 

Universität Dresden 

 Prof. Dr.-Ing. Christian Reichert, Professor für Chemische und Thermische Verfah-

renstechnik / Anlagentechnik, Technische Hochschule Bingen 

b) Vertreter der Berufspraxis 

 Dr. Klaus-Peter Kalk, Operative Leitung, LEUNA-Harze GmbH, Leuna 

c) Vertreterin der Studierenden 

 Katharina Herbrich, Studierende im Studiengang „Chemie“ (M.Sc.) sowie „Water Sci-

ence“ (B.Sc.), Universität Duisburg-Essen 
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IV Datenblatt 

1 Daten zu den Studiengängen 

1.1 Studiengang „Chemieingenieurwesen“ (B.Eng.) 

Erfassung „Abschlussquote“2) und „Studierende nach Geschlecht“ 

Angaben für den Zeitraum der vergangenen Akkreditierung3) in Zahlen (Spalten 6, 9 & 12 in Prozent-Angaben) 

semesterbezo-
gene Kohorten 

StudienanfängerInnen 
mit Beginn in Sem. X

AbsolventInnen in RSZ oder schneller 
mit Studienbeginn in Sem. X

AbsolventInnen in ≤ RSZ + 1 Sem. mit 
Studienbeginn in Sem. X

AbsolventInnen in ≤ RSZ + 2 Sem. mit 
Studienbeginn in Sem. X

insgesamt 
davon 
Frauen 

insgesamt 
davon 
Frauen

Abschluss-
quote in %

insgesamt 
davon 
Frauen

Abschluss-
quote in %

insgesamt 
davon 
Frauen 

Abschluss-
quote in %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

SS 20211) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WS 2020/2021 22 6 = 27% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SS 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WS 2019/2020 38 15 = 39% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SS 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WS 2018/2019 66 26 = 39% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SS 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WS 2017/2018 62 15 = 24% 4 0 0 4 0 0 0 0 0

SS 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WS 2016/2017 41 10 = 24% 5 1 20% 4 1 25% 2 0 0

Insgesamt 229 72 = 31% 9 1 13% 8 1 11% 2 0 0

1)  Geben Sie absteigend die Semester der gültigen Akkreditierung ein, die in Spalte 1 eingegebenen Semesterangaben sind beispielhaft. 
2)  Definition der kohortenbezogenen Erfolgsquote: Absolvent*Innen, die ihr Studium in RSZ plus bis zu zwei Semester absolviert haben. 

Berechnung: „Absolventen mit Studienbeginn im Semester X“ geteilt durch „Studienanfänger mit Studienbeginn im Semester X“, d.h. 
für jedes Semester; hier beispielhaft ausgehend von den Absolvent*Innen in RSZ + 2 Semester im WS 2015/2016. 

3)  Das gilt auch für bereits laufende oder noch nicht akkreditierte Studiengänge. 

 

Erfassung „Notenverteilung“ 

Notenspiegel der Abschlussnoten des Studiengangs 

Angaben für den Zeitraum der vergangenen Akkreditierung2) in Zahlen für das jeweilige Semester 

  Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend Mangelhaft/ Ungenügend

≤ 1,5 > 1,5 ≤ 2,5 > 2,5 ≤ 3,5 > 3,5 ≤ 4 > 4 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

SS 20211)  0 2 2 0 0 

WS 2020/2021  1 4 0 0 0 

SS 2020  1 4 0 0 0 

WS 2019/2020  1 3 1 0 0 

Insgesamt  3 13 3 0 0 

1)  Geben Sie absteigend die Semester der gültigen Akkreditierung ein, die in Spalte 1 eingegebenen Semesterangaben sind beispielhaft. 
2)  Das gilt auch für bereits laufende oder noch nicht akkreditierte Studiengänge. 
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Erfassung „Durchschnittliche Studiendauer“ 

Angaben für den Zeitraum der vergangenen Akkreditierung2) in Zahlen für das jeweilige Semester 
 

Studiendauer schnel-
ler als RSZ 

Studiendauer in RSZ Studiendauer in RSZ 
+ 1 Semester

≥ Studiendauer in 
RSZ + 2 Semester 

Gesamt (= 100%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

SS 20211)  0 0 3 1  4 

WS 2020/2021  0 3 1 1 5 

SS 2020  0 1 4 0 5 

WS 2019/2020  0 5 0 0 5 

Insgesamt  0 9 8 2  19 

1)  Geben Sie absteigend die Semester der gültigen Akkreditierung ein, die in Spalte 1 eingegebenen Semesterangaben sind beispielhaft. 
2)  Das gilt auch für bereits laufende oder noch nicht akkreditierte Studiengänge. 

 

1.2 Studiengang „Chemtronik“ (B.Eng.) 

Im Studiengang gibt es noch keine Absolventinnen und Absolventen. 

1.3 Studiengang „Umwelttechnologie“ (B.Eng.) 

Im Studiengang gibt es noch keine Absolventinnen und Absolventen. 
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2 Daten zur Akkreditierung 

Vertragsschluss Hochschule – Agentur: 30.03.2021 

Eingang der Selbstdokumentation: 30.07.2021 

Zeitpunkt der Begehung: 20./21.10.2021 

Personengruppen, mit denen Gespräche geführt 
worden sind: 

Lehrende, Studierende und Hochschulleitung 

An räumlicher und sächlicher Ausstattung wurde 
besichtigt (optional, sofern fachlich angezeigt): 

- 

 

2.1 Studiengang „Chemieingenieurwesen“ (B.Eng.) 

Erstakkreditiert am: 

Begutachtung durch Agentur: 

Von 18.06.2018 bis 30.09.2023 

ACQUIN 

2.2 Studiengang „Chemtronik“ (B.Eng.) 

(Erstakkreditierung) 

2.3 Studiengang „Umwelttechnologie“ (B.Eng.) 

(Erstakkreditierung) 
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V Glossar 

Akkreditierungsbericht Der Akkreditierungsbericht besteht aus dem von der Agentur erstellten Prüf-
bericht (zur Erfüllung der formalen Kriterien) und dem von dem Gutachter-
gremium erstellten Gutachten (zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Krite-
rien). 

Akkreditierungsverfah-
ren 

Das gesamte Verfahren von der Antragstellung der Hochschule bei der 
Agentur bis zur Entscheidung durch den Akkreditierungsrat (Begutachtungs-
verfahren + Antragsverfahren) 

Antragsverfahren Verfahren von der Antragstellung der Hochschule beim Akkreditierungsrat 
bis zur Beschlussfassung durch den Akkreditierungsrat 

Begutachtungsverfahren Verfahren von der Antragstellung der Hochschule bei einer Agentur bis zur 
Erstellung des fertigen Akkreditierungsberichts 

Gutachten Das Gutachten wird von dem Gutachtergremium erstellt und bewertet die Er-
füllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

Internes Akkreditie-
rungsverfahren 

Hochschulinternes Verfahren, in dem die Erfüllung der formalen und fachlich-
inhaltlichen Kriterien auf Studiengangsebene durch eine systemakkreditierte 
Hochschule überprüft wird. 

MRVO Musterrechtsverordnung 

Prüfbericht Der Prüfbericht wird von der Agentur erstellt und bewertet die Erfüllung der 
formalen Kriterien 

Reakkreditierung Erneute Akkreditierung, die auf eine vorangegangene Erst- oder Reakkredi-
tierung folgt. 

StAkkrStV Studienakkreditierungsstaatsvertrag 
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Anhang 

§ 3 Studienstruktur und Studiendauer  

(1) 1Im System gestufter Studiengänge ist der Bachelorabschluss der erste berufsqualifizierende Regelab-
schluss eines Hochschulstudiums; der Masterabschluss stellt einen weiteren berufsqualifizierenden Hoch-
schulabschluss dar. 2Grundständige Studiengänge, die unmittelbar zu einem Masterabschluss führen, sind 
mit Ausnahme der in Absatz 3 genannten Studiengänge ausgeschlossen.  

(2) 1Die Regelstudienzeiten für ein Vollzeitstudium betragen sechs, sieben oder acht Semester bei den Ba-
chelorstudiengängen und vier, drei oder zwei Semester bei den Masterstudiengängen. 2Im Bachelorstudium 
beträgt die Regelstudienzeit im Vollzeitstudium mindestens drei Jahre. 3Bei konsekutiven Studiengängen be-
trägt die Gesamtregelstudienzeit im Vollzeitstudium fünf Jahre (zehn Semester). 4Wenn das Landesrecht dies 
vorsieht, sind kürzere und längere Regelstudienzeiten bei entsprechender studienorganisatorischer Gestal-
tung ausnahmsweise möglich, um den Studierenden eine individuelle Lernbiografie, insbesondere durch Teil-
zeit-, Fern-, berufsbegleitendes oder duales Studium sowie berufspraktische Semester, zu ermöglichen. 5Ab-
weichend von Satz 3 können in den künstlerischen Kernfächern an Kunst- und Musikhochschulen nach nähe-
rer Bestimmung des Landesrechts konsekutive Bachelor- und Masterstudiengänge auch mit einer Gesamtre-
gelstudienzeit von sechs Jahren eingerichtet werden.  

(3) Theologische Studiengänge, die für das Pfarramt, das Priesteramt und den Beruf der Pastoralreferentin 
oder des Pastoralreferenten qualifizieren („Theologisches Vollstudium“), müssen nicht gestuft sein und können 
eine Regelstudienzeit von zehn Semestern aufweisen.  

Zurück zum Prüfbericht 

§ 4 Studiengangsprofile  

(1) 1Masterstudiengänge können in „anwendungsorientierte“ und „forschungsorientierte“ unterschieden wer-
den. 2Masterstudiengänge an Kunst- und Musikhochschulen können ein besonderes künstlerisches Profil ha-
ben. 3Masterstudiengänge, in denen die Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden, haben 
ein besonderes lehramtsbezogenes Profil. 4Das jeweilige Profil ist in der Akkreditierung festzustellen.  

(2) 1Bei der Einrichtung eines Masterstudiengangs ist festzulegen, ob er konsekutiv oder weiterbildend ist. 
2Weiterbildende Masterstudiengänge entsprechen in den Vorgaben zur Regelstudienzeit und zur Abschluss-
arbeit den konsekutiven Masterstudiengängen und führen zu dem gleichen Qualifikationsniveau und zu den-
selben Berechtigungen.  

(3) Bachelor- und Masterstudiengänge sehen eine Abschlussarbeit vor, mit der die Fähigkeit nachgewiesen 
wird, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem jeweiligen Fach selbständig nach wissenschaft-
lichen bzw. künstlerischen Methoden zu bearbeiten.  

Zurück zum Prüfbericht 

§ 5 Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten  

(1) 1Zugangsvoraussetzung für einen Masterstudiengang ist ein erster berufsqualifizierender Hochschulab-
schluss. 2Bei weiterbildenden und künstlerischen Masterstudiengängen kann der berufsqualifizierende Hoch-
schulabschluss durch eine Eingangsprüfung ersetzt werden, sofern Landesrecht dies vorsieht. 3Weiterbil-
dende Masterstudiengänge setzen qualifizierte berufspraktische Erfahrung von in der Regel nicht unter einem 
Jahr voraus.  

(2) 1Als Zugangsvoraussetzung für künstlerische Masterstudiengänge ist die hierfür erforderliche besondere 
künstlerische Eignung nachzuweisen. 2Beim Zugang zu weiterbildenden künstlerischen Masterstudiengängen 
können auch berufspraktische Tätigkeiten, die während des Studiums abgeleistet werden, berücksichtigt wer-
den, sofern Landesrecht dies ermöglicht. Das Erfordernis berufspraktischer Erfahrung gilt nicht an Kunsthoch-
schulen für solche Studien, die einer Vertiefung freikünstlerischer Fähigkeiten dienen, sofern landesrechtliche 
Regelungen dies vorsehen.  

(3) Für den Zugang zu Masterstudiengängen können weitere Voraussetzungen entsprechend Landesrecht 
vorgesehen werden.  

Zurück zum Prüfbericht 
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§ 6 Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen  

(1) 1Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Bachelor- oder Masterstudiengang wird jeweils nur ein Grad, 
der Bachelor- oder Mastergrad, verliehen, es sei denn, es handelt sich um einen Multiple-Degree-Abschluss. 
2Dabei findet keine Differenzierung der Abschlussgrade nach der Dauer der Regelstudienzeit statt.  

(2) 1Für Bachelor- und konsekutive Mastergrade sind folgende Bezeichnungen zu verwenden:  

1. Bachelor of Arts (B.A.) und Master of Arts (M.A.) in den Fächergruppen Sprach- und Kulturwissenschaften, 
Sport, Sportwissenschaft, Sozialwissenschaften, Kunstwissenschaft, Darstellende Kunst und bei entsprechen-
der inhaltlicher Ausrichtung in der Fächergruppe Wirtschaftswissenschaften sowie in künstlerisch angewand-
ten Studiengängen,  

2. Bachelor of Science (B.Sc.) und Master of Science (M.Sc.) in den Fächergruppen Mathematik, Naturwis-
senschaften, Medizin, Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, in den Fächergruppen Ingenieurwissen-
schaften und Wirtschaftswissenschaften bei entsprechender inhaltlicher Ausrichtung,  

3. Bachelor of Engineering (B.Eng.) und Master of Engineering (M.Eng.) in der Fächergruppe Ingenieurwis-
senschaften bei entsprechender inhaltlicher Ausrichtung,  

4. Bachelor of Laws (LL.B.) und Master of Laws (LL.M.) in der Fächergruppe Rechtswissenschaften,  

5. Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) und Master of Fine Arts (M.F.A.) in der Fächergruppe Freie Kunst,  

6. Bachelor of Music (B.Mus.) und Master of Music (M.Mus.) in der Fächergruppe Musik,  

7. 1Bachelor of Education (B.Ed.) und Master of Education (M.Ed.) für Studiengänge, in denen die Bildungs-
voraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden. 2Für einen polyvalenten Studiengang kann entsprechend 
dem inhaltlichen Schwerpunkt des Studiengangs eine Bezeichnung nach den Nummern 1 bis 7 vorgesehen 
werden.  
2Fachliche Zusätze zu den Abschlussbezeichnungen und gemischtsprachige Abschlussbezeichnungen sind 
ausgeschlossen. 3Bachelorgrade mit dem Zusatz „honours“ („B.A. hon.“) sind ausgeschlossen. 4Bei interdis-
ziplinären und Kombinationsstudiengängen richtet sich die Abschlussbezeichnung nach demjenigen Fachge-
biet, dessen Bedeutung im Studiengang überwiegt. 5Für Weiterbildungsstudiengänge dürfen auch Master-
grade verwendet werden, die von den vorgenannten Bezeichnungen abweichen. 6Für theologische Studien-
gänge, die für das Pfarramt, das Priesteramt und den Beruf der Pastoralreferentin oder des Pastoralreferenten 
qualifizieren („Theologisches Vollstudium“), können auch abweichende Bezeichnungen verwendet werden.  

(3) In den Abschlussdokumenten darf an geeigneter Stelle verdeutlicht werden, dass das Qualifikationsniveau 
des Bachelorabschlusses einem Diplomabschluss an Fachhochulen bzw. das Qualifikationsniveau eines Mas-
terabschlusses einem Diplomabschluss an Universitäten oder gleichgestellten Hochschulen entspricht.  

(4) Auskunft über das dem Abschluss zugrundeliegende Studium im Einzelnen erteilt das Diploma Supple-
ment, das Bestandteil jedes Abschlusszeugnisses ist.  

Zurück zum Prüfbericht 

§ 7 Modularisierung  

(1) 1Die Studiengänge sind in Studieneinheiten (Module) zu gliedern, die durch die Zusammenfassung von 
Studieninhalten thematisch und zeitlich abgegrenzt sind. 2Die Inhalte eines Moduls sind so zu bemessen, dass 
sie in der Regel innerhalb von maximal zwei aufeinander folgenden Semestern vermittelt werden können; in 
besonders begründeten Ausnahmefällen kann sich ein Modul auch über mehr als zwei Semester erstrecken. 
3Für das künstlerische Kernfach im Bachelorstudium sind mindestens zwei Module verpflichtend, die etwa 
zwei Drittel der Arbeitszeit in Anspruch nehmen können.  

(2) 1Die Beschreibung eines Moduls soll mindestens enthalten:  

1. Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls,  

2. Lehr- und Lernformen,  

3. Voraussetzungen für die Teilnahme,  

4. Verwendbarkeit des Moduls,  

5. Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten entsprechend dem European Credit Trans-
fer System (ECTS-Leistungspunkte),  

6. ECTS-Leistungspunkte und Benotung,  

7. Häufigkeit des Angebots des Moduls,  

8. Arbeitsaufwand und  
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9. Dauer des Moduls.  

(3) 1Unter den Voraussetzungen für die Teilnahme sind die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für eine 
erfolgreiche Teilnahme und Hinweise für die geeignete Vorbereitung durch die Studierenden zu benennen. 
2Im Rahmen der Verwendbarkeit des Moduls ist darzustellen, welcher Zusammenhang mit anderen Modulen 
desselben Studiengangs besteht und inwieweit es zum Einsatz in anderen Studiengängen geeignet ist. 3Bei 
den Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten ist anzugeben, wie ein Modul erfolgreich 
absolviert werden kann (Prüfungsart, -umfang, -dauer).  

Zurück zum Prüfbericht 

§ 8 Leistungspunktesystem  

(1) 1Jedem Modul ist in Abhängigkeit vom Arbeitsaufwand für die Studierenden eine bestimmte Anzahl von 
ECTS-Leistungspunkten zuzuordnen. 2Je Semester sind in der Regel 30 Leistungspunkte zu Grunde zu legen. 
3Ein Leistungspunkt entspricht einer Gesamtarbeitsleistung der Studierenden im Präsenz- und Selbststudium 
von 25 bis höchstens 30 Zeitstunden. 4Für ein Modul werden ECTS-Leistungspunkte gewährt, wenn die in der 
Prüfungsordnung vorgesehenen Leistungen nachgewiesen werden. 5Die Vergabe von ECTS-Leistungspunk-
ten setzt nicht zwingend eine Prüfung, sondern den erfolgreichen Abschluss des jeweiligen Moduls voraus.  

(2) 1Für den Bachelorabschluss sind nicht weniger als 180 ECTS-Leistungspunkte nachzuweisen. 2Für den 
Masterabschluss werden unter Einbeziehung des vorangehenden Studiums bis zum ersten berufsqualifizie-
renden Abschluss 300 ECTS-Leistungspunkte benötigt. 3Davon kann bei entsprechender Qualifikation der 
Studierenden im Einzelfall abgewichen werden, auch wenn nach Abschluss eines Masterstudiengangs 300 
ECTS-Leistungspunkte nicht erreicht werden. 4Bei konsekutiven Bachelor- und Masterstudiengängen in den 
künstlerischen Kernfächern an Kunst- und Musikhochschulen mit einer Gesamtregelstudienzeit von sechs 
Jahren wird das Masterniveau mit 360 ECTS-Leistungspunkten erreicht.  

(3) 1Der Bearbeitungsumfang beträgt für die Bachelorarbeit 6 bis 12 ECTS-Leistungspunkte und für die Mas-
terarbeit 15 bis 30 ECTS-Leistungspunkte. 2In Studiengängen der Freien Kunst kann in begründeten Ausnah-
mefällen der Bearbeitungsumfang für die Bachelorarbeit bis zu 20 ECTS-Leistungspunkte und für die Master-
arbeit bis zu 40 ECTS-Leistungspunkte betragen.  

(4) 1In begründeten Ausnahmefällen können für Studiengänge mit besonderen studienorganisatorischen Maß-
nahmen bis zu 75 ECTS-Leistungspunkte pro Studienjahr zugrunde gelegt werden. 2Dabei ist die Arbeitsbe-
lastung eines ECTS-Leistungspunktes mit 30 Stunden bemessen. 3Besondere studienorganisatorische Maß-
nahmen können insbesondere Lernumfeld und Betreuung, Studienstruktur, Studienplanung und Maßnahmen 
zur Sicherung des Lebensunterhalts betreffen.  

(5) 1Bei Lehramtsstudiengängen für Lehrämter der Grundschule oder Primarstufe, für übergreifende Lehräm-
ter der Primarstufe und aller oder einzelner Schularten der Sekundarstufe, für Lehrämter für alle oder einzelne 
Schularten der Sekundarstufe I sowie für Sonderpädagogische Lehrämter I kann ein Masterabschluss verge-
ben werden, wenn nach mindestens 240 an der Hochschule erworbenen ECTS-Leistungspunkten unter Ein-
beziehung des Vorbereitungsdienstes insgesamt 300 ECTS-Leistungspunkte erreicht sind. 

(6) 1An Berufsakademien sind bei einer dreijährigen Ausbildungsdauer für den Bachelorabschluss in der Regel 
180 ECTS-Leistungspunkte nachzuweisen. 2Der Umfang der theoriebasierten Ausbildungsanteile darf 120 
ECTS-Leistungspunkte, der Umfang der praxisbasierten Ausbildungsanteile 30 ECTS-Leistungspunkte nicht 
unterschreiten. 

Zurück zum Prüfbericht 

Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV Anerkennung und Anrechnung* 

Formale Kriterien sind […] Maßnahmen zur Anerkennung von Leistungen bei einem Hochschul- oder Studi-
engangswechsel und von außerhochschulisch erbrachten Leistungen. 

Zurück zum Prüfbericht 

§ 9 Besondere Kriterien für Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen  

(1) 1Umfang und Art bestehender Kooperationen mit Unternehmen und sonstigen Einrichtungen sind unter 
Einbezug nichthochschulischer Lernorte und Studienanteile sowie der Unterrichtssprache(n) vertraglich gere-
gelt und auf der Internetseite der Hochschule beschrieben. 2Bei der Anwendung von Anrechnungsmodellen 
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im Rahmen von studiengangsbezogenen Kooperationen ist die inhaltliche Gleichwertigkeit anzurechnender 
nichthochschulischer Qualifikationen und deren Äquivalenz gemäß dem angestrebten Qualifikationsniveau 
nachvollziehbar dargelegt.  

(2) Im Fall von studiengangsbezogenen Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen ist der Mehr-
wert für die künftigen Studierenden und die gradverleihende Hochschule nachvollziehbar dargelegt.  

Zurück zum Prüfbericht 

§ 10 Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme  

(1) Ein Joint-Degree-Programm ist ein gestufter Studiengang, der von einer inländischen Hochschule gemein-
sam mit einer oder mehreren Hochschulen ausländischer Staaten aus dem Europäischen Hochschulraum 
koordiniert und angeboten wird, zu einem gemeinsamen Abschluss führt und folgende weitere Merkmale auf-
weist:  

1. Integriertes Curriculum,  

2. Studienanteil an einer oder mehreren ausländischen Hochschulen von in der Regel mindestens 25 Prozent,  

3. vertraglich geregelte Zusammenarbeit,  

4. abgestimmtes Zugangs- und Prüfungswesen und  

5. eine gemeinsame Qualitätssicherung.  

(2) 1Qualifikationen und Studienzeiten werden in Übereinstimmung mit dem Gesetz zu dem Übereinkommen 
vom 11. April 1997 über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Re-
gion vom 16. Mai 2007 (BGBl. 2007 II S. 712, 713) (Lissabon-Konvention) anerkannt. 2Das ECTS wird ent-
sprechend §§ 7 und 8 Absatz 1 angewendet und die Verteilung der Leistungspunkte ist geregelt. 3Für den 
Bachelorabschluss sind 180 bis 240 Leistungspunkte nachzuweisen und für den Masterabschluss nicht weni-
ger als 60 Leistungspunkte. 4Die wesentlichen Studieninformationen sind veröffentlicht und für die Studieren-
den jederzeit zugänglich.  

(3) Wird ein Joint Degree-Programm von einer inländischen Hochschule gemeinsam mit einer oder mehreren 
Hochschulen ausländischer Staaten koordiniert und angeboten, die nicht dem Europäischen Hochschulraum 
angehören (außereuropäische Kooperationspartner), so finden auf Antrag der inländischen Hochschule die 
Absätze 1 und 2 entsprechende Anwendung, wenn sich die außereuropäischen Kooperationspartner in der 
Kooperationsvereinbarung mit der inländischen Hochschule zu einer Akkreditierung unter Anwendung der in 
den Absätzen 1 und 2 sowie in den §§ 16 Absatz 1 und 33 Absatz 1 geregelten Kriterien und Verfahrensregeln 
verpflichtet.  

Zurück zum Prüfbericht 

§ 11 Qualifikationsziele und Abschlussniveau  

(1) 1Die Qualifikationsziele und die angestrebten Lernergebnisse sind klar formuliert und tragen den in Artikel 
2 Absatz 3 Nummer 1 Studienakkreditierungsstaatsvertrag genannten Zielen von Hochschulbildung wissen-
schaftliche oder künstlerische Befähigung sowie Befähigung zu einer qualifizierten Erwerbstätigkeit und Per-
sönlichkeitsentwicklung nachvollziehbar Rechnung. 2Die Dimension Persönlichkeitsbildung umfasst auch die 
künftige zivilgesellschaftliche, politische und kulturelle Rolle der Absolventinnen und Absolventen. Die Studie-
renden sollen nach ihrem Abschluss in der Lage sein, gesellschaftliche Prozesse kritisch, reflektiert sowie mit 
Verantwortungsbewusstsein und in demokratischem Gemeinsinn maßgeblich mitzugestalten.  

(2) Die fachlichen und wissenschaftlichen/künstlerischen Anforderungen umfassen die Aspekte Wissen und 
Verstehen (Wissensverbreiterung, Wissensvertiefung und Wissensverständnis), Einsatz, Anwendung und Er-
zeugung von Wissen/Kunst (Nutzung und Transfer, wissenschaftliche Innovation), Kommunikation und Ko-
operation sowie wissenschaftliches/künstlerisches Selbstverständnis / Professionalität und sind stimmig im 
Hinblick auf das vermittelte Abschlussniveau.  

(3) 1Bachelorstudiengänge dienen der Vermittlung wissenschaftlicher Grundlagen, Methodenkompetenz und 
berufsfeldbezogener Qualifikationen und stellen eine breite wissenschaftliche Qualifizierung sicher. 2Konse-
kutive Masterstudiengänge sind als vertiefende, verbreiternde, fachübergreifende oder fachlich andere Studi-
engänge ausgestaltet. 3Weiterbildende Masterstudiengänge setzen qualifizierte berufspraktische Erfahrung 
von in der Regel nicht unter einem Jahr voraus. 4Das Studiengangskonzept weiterbildender Masterstudien-
gänge berücksichtigt die beruflichen Erfahrungen und knüpft zur Erreichung der Qualifikationsziele an diese 
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an. 5Bei der Konzeption legt die Hochschule den Zusammenhang von beruflicher Qualifikation und Studien-
angebot sowie die Gleichwertigkeit der Anforderungen zu konsekutiven Masterstudiengängen dar. 6Künstleri-
sche Studiengänge fördern die Fähigkeit zur künstlerischen Gestaltung und entwickeln diese fort.  

Zurück zum Gutachten 

§ 12 Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung 

§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und Satz 5 

(1) 1Das Curriculum ist unter Berücksichtigung der festgelegten Eingangsqualifikation und im Hinblick auf die 
Erreichbarkeit der Qualifikationsziele adäquat aufgebaut. 2Die Qualifikationsziele, die Studiengangsbezeich-
nung, Abschlussgrad und -bezeichnung und das Modulkonzept sind stimmig aufeinander bezogen. 3Das Stu-
diengangskonzept umfasst vielfältige, an die jeweilige Fachkultur und das Studienformat angepasste Lehr- 
und Lernformen sowie gegebenenfalls Praxisanteile. 5Es bezieht die Studierenden aktiv in die Gestaltung von 
Lehr- und Lernprozessen ein (studierendenzentriertes Lehren und Lernen) und eröffnet Freiräume für ein 
selbstgestaltetes Studium.  

Zurück zum Gutachten 

§ 12 Abs. 1 Satz 4 

4Es [das Studiengangskonzept] schafft geeignete Rahmenbedingungen zur Förderung der studentischen Mo-
bilität, die den Studierenden einen Aufenthalt an anderen Hochschulen ohne Zeitverlust ermöglichen. 

Zurück zum Gutachten 

§ 12 Abs. 2 

(2) 1Das Curriculum wird durch ausreichendes fachlich und methodisch-didaktisch qualifiziertes Lehrpersonal 
umgesetzt. 2Die Verbindung von Forschung und Lehre wird entsprechend dem Profil der Hochschulart insbe-
sondere durch hauptberuflich tätige Professorinnen und Professoren sowohl in grundständigen als auch wei-
terführenden Studiengängen gewährleistet. 3Die Hochschule ergreift geeignete Maßnahmen der Personalaus-
wahl und -qualifizierung. 

Zurück zum Gutachten 

§ 12 Abs. 3 

(3) Der Studiengang verfügt darüber hinaus über eine angemessene Ressourcenausstattung (insbesondere 
nichtwissenschaftliches Personal, Raum- und Sachausstattung, einschließlich IT-Infrastruktur, Lehr- und Lern-
mittel). 

Zurück zum Gutachten 

§ 12 Abs. 4 

(4) 1Prüfungen und Prüfungsarten ermöglichen eine aussagekräftige Überprüfung der erreichten Lernergeb-
nisse. 2Sie sind modulbezogen und kompetenzorientiert. 

Zurück zum Gutachten 

§ 12 Abs. 5 

(5) 1Die Studierbarkeit in der Regelstudienzeit ist gewährleistet. 2Dies umfasst insbesondere  

1. einen planbaren und verlässlichen Studienbetrieb,  

2. die weitgehende Überschneidungsfreiheit von Lehrveranstaltungen und Prüfungen,  
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3. einen plausiblen und der Prüfungsbelastung angemessenen durchschnittlichen Arbeitsaufwand, wobei die 
Lernergebnisse eines Moduls so zu bemessen sind, dass sie in der Regel innerhalb eines Semesters oder 
eines Jahres erreicht werden können, was in regelmäßigen Erhebungen validiert wird, und  

4. eine adäquate und belastungsangemessene Prüfungsdichte und -organisation, wobei in der Regel für ein 
Modul nur eine Prüfung vorgesehen wird und Module mindestens einen Umfang von fünf ECTS-Leistungs-
punkten aufweisen sollen. 

Zurück zum Gutachten 

§ 12 Abs. 6 

(6) Studiengänge mit besonderem Profilanspruch weisen ein in sich geschlossenes Studiengangskonzept aus, 
das die besonderen Charakteristika des Profils angemessen darstellt. 

Zurück zum Gutachten 

§ 13 Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge  

§ 13 Abs. 1 

(1) 1Die Aktualität und Adäquanz der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen ist gewährleistet. 2Die 
fachlich-inhaltliche Gestaltung und die methodisch-didaktischen Ansätze des Curriculums werden kontinuier-
lich überprüft und an fachliche und didaktische Weiterentwicklungen angepasst. 3Dazu erfolgt eine systemati-
sche Berücksichtigung des fachlichen Diskurses auf nationaler und gegebenenfalls internationaler Ebene.  

Zurück zum Gutachten 

§ 13 Abs. 2 und 3 

(2) In Studiengängen, in denen die Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden, sind Grund-
lage der Akkreditierung sowohl die Bewertung der Bildungswissenschaften und Fachwissenschaften sowie 
deren Didaktik nach ländergemeinsamen und länderspezifischen fachlichen Anforderungen als auch die län-
dergemeinsamen und länderspezifischen strukturellen Vorgaben für die Lehrerausbildung. 

(3) 1Im Rahmen der Akkreditierung von Lehramtsstudiengängen ist insbesondere zu prüfen, ob  

1. ein integratives Studium an Universitäten oder gleichgestellten Hochschulen von mindestens zwei Fachwis-
senschaften und von Bildungswissenschaften in der Bachelorphase sowie in der Masterphase (Ausnahmen 
sind bei den Fächern Kunst und Musik zulässig),  

2. schulpraktische Studien bereits während des Bachelorstudiums und  

3 eine Differenzierung des Studiums und der Abschlüsse nach Lehrämtern erfolgt sind. 2Ausnahmen beim 
Lehramt für die beruflichen Schulen sind zulässig.  

Zurück zum Gutachten 

§ 14 Studienerfolg  

1Der Studiengang unterliegt unter Beteiligung von Studierenden und Absolventinnen und Absolventen einem 
kontinuierlichen Monitoring. 2Auf dieser Grundlage werden Maßnahmen zur Sicherung des Studienerfolgs ab-
geleitet. 3Diese werden fortlaufend überprüft und die Ergebnisse für die Weiterentwicklung des Studiengangs 
genutzt. 4Die Beteiligten werden über die Ergebnisse und die ergriffenen Maßnahmen unter Beachtung daten-
schutzrechtlicher Belange informiert.  

Zurück zum Gutachten 

§ 15 Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich  

Die Hochschule verfügt über Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Förderung der Chancengleich-
heit von Studierenden in besonderen Lebenslagen, die auf der Ebene des Studiengangs umgesetzt werden.  

Zurück zum Gutachten 
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§ 16 Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme  

(1) 1Für Joint-Degree-Programme finden die Regelungen in § 11 Absätze 1 und 2, sowie § 12 Absatz 1 Sätze 
1 bis 3, Absatz 2 Satz 1, Absätze 3 und 4 sowie § 14 entsprechend Anwendung. 2Daneben gilt:  

1. Die Zugangsanforderungen und Auswahlverfahren sind der Niveaustufe und der Fachdisziplin, in der der 
Studiengang angesiedelt ist, angemessen.  

2. Es kann nachgewiesen werden, dass mit dem Studiengang die angestrebten Lernergebnisse erreicht wer-
den.  

3. Soweit einschlägig, sind die Vorgaben der Richtlinie 2005/36/EG vom 07.09.2005 (ABl. L 255 vom 
30.9.2005, S. 22-142) über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2013/55/EU vom 17.01.2014 (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 132-170) berücksichtigt.  

4. Bei der Betreuung, der Gestaltung des Studiengangs und den angewendeten Lehr- und Lernformen werden 
die Vielfalt der Studierenden und ihrer Bedürfnisse respektiert und die spezifischen Anforderungen mobiler 
Studierender berücksichtigt.  

5. Das Qualitätsmanagementsystem der Hochschule gewährleistet die Umsetzung der vorstehenden und der 
in § 17 genannten Maßgaben.  

(2) Wird ein Joint Degree-Programm von einer inländischen Hochschule gemeinsam mit einer oder mehreren 
Hochschulen ausländischer Staaten koordiniert und angeboten, die nicht dem Europäischen Hochschulraum 
angehören (außereuropäische Kooperationspartner), so findet auf Antrag der inländischen Hochschule Absatz 
1 entsprechende Anwendung, wenn sich die außereuropäischen Kooperationspartner in der Kooperationsver-
einbarung mit der inländischen Hochschule zu einer Akkreditierung unter Anwendung der in Absatz 1, sowie 
der in den §§ 10 Absätze 1 und 2 und 33 Absatz 1 geregelten Kriterien und Verfahrensregeln verpflichtet.  

Zurück zum Gutachten 

§ 19 Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen  

1Führt eine Hochschule einen Studiengang in Kooperation mit einer nichthochschulischen Einrichtung durch, 
ist die Hochschule für die Einhaltung der Maßgaben gemäß der Teile 2 und 3 verantwortlich. 2Die gradverlei-
hende Hochschule darf Entscheidungen über Inhalt und Organisation des Curriculums, über Zulassung, An-
erkennung und Anrechnung, über die Aufgabenstellung und Bewertung von Prüfungsleistungen, über die Ver-
waltung von Prüfungs- und Studierendendaten, über die Verfahren der Qualitätssicherung sowie über Kriterien 
und Verfahren der Auswahl des Lehrpersonals nicht delegieren.  

Zurück zum Gutachten 

§ 20 Hochschulische Kooperationen  

(1) 1Führt eine Hochschule eine studiengangsbezogene Kooperation mit einer anderen Hochschule durch, 
gewährleistet die gradverleihende Hochschule bzw. gewährleisten die gradverleihenden Hochschulen die Um-
setzung und die Qualität des Studiengangskonzeptes. 2Art und Umfang der Kooperation sind beschrieben und 
die der Kooperation zu Grunde liegenden Vereinbarungen dokumentiert.  

(2) 1Führt eine systemakkreditierte Hochschule eine studiengangsbezogene Kooperation mit einer anderen 
Hochschule durch, kann die systemakkreditierte Hochschule dem Studiengang das Siegel des Akkreditie-
rungsrates gemäß § 22 Absatz 4 Satz 2 verleihen, sofern sie selbst gradverleihend ist und die Umsetzung und 
die Qualität des Studiengangskonzeptes gewährleistet. 2Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.  

(3) 1Im Fall der Kooperation von Hochschulen auf der Ebene ihrer Qualitätsmanagementsysteme ist eine Sys-
temakkreditierung jeder der beteiligten Hochschulen erforderlich. 2Auf Antrag der kooperierenden Hochschu-
len ist ein gemeinsames Verfahren der Systemakkreditierung zulässig.  

Zurück zum Gutachten 

§ 21 Besondere Kriterien für Bachelorausbildungsgänge an Berufsakademien  

(1) 1Die hauptberuflichen Lehrkräfte an Berufsakademien müssen die Einstellungsvoraussetzungen für Pro-
fessorinnen und Professoren an Fachhochschulen gemäß § 44 Hochschulrahmengesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Januar 1999 (BGBl. I S. 18), das zuletzt durch Artikel 6 Absatz 2 des Gesetzes vom 
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23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1228) geändert worden ist, erfüllen. 2Soweit Lehrangebote überwiegend der Vermitt-
lung praktischer Fertigkeiten und Kenntnisse dienen, für die nicht die Einstellungsvoraussetzungen für Profes-
sorinnen oder Professoren an Fachhochschulen erforderlich sind, können diese entsprechend § 56 Hoch-
schulrahmengesetz und einschlägigem Landesrecht hauptberuflich tätigen Lehrkräften für besondere Aufga-
ben übertragen werden. 3Der Anteil der Lehre, der von hauptberuflichen Lehrkräften erbracht wird, soll 40 
Prozent nicht unterschreiten. 4Im Ausnahmefall gehören dazu auch Professorinnen oder Professoren an Fach-
hochschulen oder Universitäten, die in Nebentätigkeit an einer Berufsakademie lehren, wenn auch durch sie 
die Kontinuität im Lehrangebot und die Konsistenz der Gesamtausbildung sowie verpflichtend die Betreuung 
und Beratung der Studierenden gewährleistet sind; das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist im Rahmen der 
Akkreditierung des einzelnen Studiengangs gesondert festzustellen.  

(2) 1Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend für nebenberufliche Lehrkräfte, die theoriebasierte, zu ECTS-Leistungs-
punkten führende Lehrveranstaltungen anbieten oder die als Prüferinnen oder Prüfer an der Ausgabe und 
Bewertung der Bachelorarbeit mitwirken. 2Lehrveranstaltungen nach Satz 1 können ausnahmsweise auch von 
nebenberuflichen Lehrkräften angeboten werden, die über einen fachlich einschlägigen Hochschulabschluss 
oder einen gleichwertigen Abschluss sowie über eine fachwissenschaftliche und didaktische Befähigung und 
über eine mehrjährige fachlich einschlägige Berufserfahrung entsprechend den Anforderungen an die Lehr-
veranstaltung verfügen.  

(3) Im Rahmen der Akkreditierung ist auch zu überprüfen:  

1. das Zusammenwirken der unterschiedlichen Lernorte (Studienakademie und Betrieb),  

2. die Sicherung von Qualität und Kontinuität im Lehrangebot und in der Betreuung und Beratung der Studie-
renden vor dem Hintergrund der besonderen Personalstruktur an Berufsakademien und  

3. das Bestehen eines nachhaltigen Qualitätsmanagementsystems, das die unterschiedlichen Lernorte um-
fasst.  

Zurück zum Gutachten 

Art. 2 Abs. 3 Nr. 1 Studienakkreditierungsstaatsvertrag 

Zu den fachlich-inhaltlichen Kriterien gehören 

1. dem angestrebten Abschlussniveau entsprechende Qualifikationsziele eines Studiengangs unter anderem 
bezogen auf den Bereich der wissenschaftlichen oder der künstlerischen Befähigung sowie die Befähigung zu 
einer qualifizierten Erwerbstätigkeit und Persönlichkeitsentwicklung 

Zurück zu § 11 MRVO 

Zurück zum Gutachten 


